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die letzten drei Monate waren vermutlich für uns 

alle die anstrengenste Zeit, die wir bisher in unse-

rem Berufsleben erlebt haben. Dass plötzlich sogar 

der gesamte Justizbetrieb zum Erliegen kommt, 

hätte man sich kaum vorstellen können. Die da-

durch aufgeworfenen Fragen, die zusätzlichen Be-

lastungen durch das Handling der Besprechungs-

termine, den Umgang mit den Mitarbeitern und 

die ständige Informationsflut hinsichtlich der Neu-

regelungen waren schon extrem fordernd und ich 

glaube, dass es uns allen so ergangen ist.

Ohne Zweifel werden sich aber auch infolge der 

gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Coro-

na-Pandemie zahlreiche rechtliche Fragen stellen 

und es wird erheblichen Beratungsbedarf von Ver-

brauchern, Unternehmern etc. geben. Man muss 

wohl auch kein Prophet sein, wenn man davon aus-

geht, dass aufgeschoben nicht aufgehoben ist und 

nach dem 01.09.2020 wahrscheinlich die Zahl der 

Insolvenzanträge in die Höhe gehen wird.

Auch haben wir es wieder erlebt, dass der Gesetz-

geber ohne Not hektisch eingegriffen hat, wo es 

u. U. gar nicht nötig war. Die Krise hat aber auch ge-

zeigt, dass man verstärkt überlegen sollte, ob. z. B. 

tatsächlich immer eine mündliche Verhandlung 

erforderlich ist, oder ob sich nicht manch ein Ver-

fahren vielleicht doch dazu eignet im schriftlichen 

Verfahren gem. § 128 ZPO entschieden zu werden.  

Der § 128 a ZPO, der bisher ja nur ein Schattenda-

sein geführt hat, ist jetzt mehr in den Blickpunkt 

geraten, um nicht zu sagen, in den Videoblickpunkt. 

Ich durfte selber auch schon diese Erfahrung ma-

chen und meine, dass bei Verfahren mit einfachen 

Sachverhalten, insbesondere vor weit entfernten 

auswärtigen Gerichten die Durchführung einer 

mündlichen Verhandlung per Videokonferenz 

durchaus Charme haben kann. Zudem spart man 

die Kosten des Unterbevollmächtigten und ver-

dient selber als Hauptbevollmächtigter die Ter-

minsgebühr. Was für den einen eine zusätzliche 

Gebühr bringt ist allerdings für den anderen u. U. 

ein herber Verlust.

Eine Erfahrung habe ich jedenfalls auch in den Co-

rona-Zeiten gemacht. Homeoffice ist für die meis-

ten keine Alternative, jedenfalls nicht ausschließ-

lich und die Verhandlung per Video ist nach meiner 

Auffassung auch nur in einfachen mündlichen Ver-

handlungen eine Alternative. Zur Führung von Ver-

gleichsverhandlungen oder bei Durchführung von 

Beweisaufnahmen ist die persönliche Anwesenheit 

und das persönliche Miteinander und Reagieren 

wahrscheinlich doch sehr wichtig.

In unseren Kammermitteilungen beschäftigen wir 

uns natürlich auch um Themen in Zusammenhang 

mit Corona, u. a. mit Informationen zur Frage der 

Ansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz.

Wenn man liest, dass bei Störung des Faxgerätes 

keine Verpflichtung zur Nutzung des beA besteht, 

stellt man sich unwillkürlich die Frage, ob bei Stö-

rung des beA auch keine Verpflichtung zur Benut-

zung des Faxgerätes bestehen soll. Zum Thema 

Faxgerät habe ich noch eine Bitte. Es gibt immer 

noch eine ganze Anzahl von Kollegen, die einem ei-

nen Schriftsatz per Fax zuleiten und dann das Ori-

ginal hinterherschicken. Das ist wirklich unnötig. 

Wenn man die Versendung nicht per beA vorneh-

men möchte und lieber ein Fax schickt, dann aber 

auch bitte nicht noch den Originalschriftsatz hin-

terher, der dann zwei Tage später mit dem identi-

schen Inhalt noch einmal in der Kanzlei eintrifft und 

erneute Arbeit verursacht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 



Text

Grußwort

4Rechtsanwaltskammer Braunschweig  2  |  2020 

Zusätzliche Arbeit verursachen wird wahrschein-

lich auch die großartige Idee der Bundesregierung, 

die Umsatzsteuer befristet für sechs Monate auf 

16 % zu senken. Was bedeutet das für uns Anwälte.

Im Hinblick auf die Vorsteuer, werden wir die einge-

henden Rechnungen prüfen müssen. Zwar kann die 

Rechnungstellung mit 19 % Umsatzsteuer erfolgen. 

Sind die 19 % aber zu Unrecht in Rechnung gestellt 

und werden bezahlt, so ist der Vorsteuerabzug auf 

16 % begrenzt, nämlich auf den zutreffenden Steu-

erbetrag. Bei Abrechnung unserer Leistungen gilt 

die Faustregel, wann die Tätigkeit beendet ist. Dies 

dürfte im außergerichtlichen Bereich mit Beendi-

gung der außergerichtlichen Tätigkeit und Abrech-

nung vorliegen und im Klageverfahren jeweils mit 

dem Abschluss der jeweiligen Instanz, also durch 

Urteil, Vergleich, Klagerücknahme oder ähnlichem. 

Eines dürfte aber sicher sein. Nachfragen von 

Mandanten bei Übersendung der Rechnung in den 

nächsten 12 Monaten dürften gewiss sein.

Das Soldan Institut hat wiederum die Pro-Kopf-Aus-

gaben für Beratungshilfe und Prozess- und Ver-

fahrenskostenhilfe ermittelt. Zwischen 2008 und 

2018 haben sich die Ausgaben pro Kopf von 7,08 € 

auf 4,93 € reduziert, die Kosten für die Aufwen-

dungen für die Beratungshilfe von 1,03 € auf 0,66 € 

 pro Kopf. Angesichts dieser Zahlen fragt man sich 

dann schon, was ist der Rechtsstaat dem Staat ei-

gentlich noch wert und warum gibt es immer noch 

derartig viele Reibereien bei der Abrechnung der 

Beratungshilfe. Darüber hinaus muss man wissen, 

dass in diesen Zahlen noch nicht einmal nachträg-

liche Rückflüsse berücksichtigt sind, weil diese in 

der Statistik nicht erfasst werden können. Diese 

werden nämlich nicht getrennt ausgewiesen. Geht 

man nur einmal von 20 % Rückflüssen aus, würden 

die Pro-Kopf-Ausgaben tatsächlich bei PKH nur 

4,00 € und im Rahmen der Beratungshilfe 0,50 € 

betragen.

Ich habe mich bei den Kammermitteilungen vor 

der Ferienzeit immer damit verabschiedet, dass 

ich Ihnen allen einen schönen Urlaub und eine gute 

Erholung gewünscht habe. Auch dies unterliegt in 

diesen Zeiten gewissen Einschränkungen. Ich sel-

ber huldige dem alten Spruch „Warum in die Ferne 

schweifen, sieh, das Gute liegt so nah.“ und werde 

mich im Harz beim Wandern erholen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Erholung 

und bleiben Sie von Corona verschont, bleiben Sie 

von Forderungsausfällen verschont und bleiben wir 

alle von weiteren Verwerfungen, sei es politisch, sei 

es wirtschaftlich verschont.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Michael Schlüter

Präsident



MitteilungenMitteilungen

 

Der Betrag-Ausschuss Steuerrecht hat seine umsatzsteu-

errechtlichen Hinweise für die Rechnungslegung durch 

und an Rechtsanwälte aktualisiert und dabei insbesondere 

die Ausführungen zur Ist-Versteuerung überarbeitet.

Auch für Rechtsanwälte/innen gelten die Regelungen des 

Umsatzsteuergesetzes, aus dem sich die Anforderungen 

für die zu stellenden Rechnungen, für den Vorsteuerabzug 

und für den Umgang mit Reise- und Bewirtungskosten er-

geben. Der aktualisierte Beitrag gibt einen Überblick über 

die anzuwendenden Regelungen und die sich daraus erge-

benden Konsequenzen für die anwaltliche Praxis.   

Alle aktuellen Steuerhinweise  
für die Rechnungslegung durch und an Rechtsanwälte
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Verschobene Kammerversammlung  
findet am 14.10.2020 um 15:00 Uhr statt.

Die coronabedingt verschobene Kammerversammlung 2020, 

die ursprünglich für den  22.04.2020 geplant war, 

ist auf Mittwoch, 14.10.2020, 15:00 Uhr verschoben worden. 

Sie wird wegen der notwendigen Abstandregelung voraussichtlich 

nicht im Kammergebäude stattfinden, sondern in der Maschinenhalle 

des Steigenberger Parkhotels, welches ganz in der Nähe unseres 

Kammergebäudes liegt. 

Die Einladung mit Tagesordnung und dem konkreten Ort der Versammlung 

erhalten Sie rechtzeitig vorher. Wegen der besseren Planbarkeit werden 

wir Sie bitten, sich möglichst zur Kammerversammlung anzumelden. 

Rechtsanwältin Petra Boeke

Geschäftsführerin

•    Handlungshinweise des Ausschusses  

Steuerrecht der BRAK, Stand Mai 2020

•   Ergänzung der umsatzsteuerlichen Hinweise  

zur Absenkung der Umsatzsteuersätze

•   Schreiben des Bundesministerim der Finanzen  

zu der Absenkung der Umsatzsteuersätze

Alle aktuellen  
Hinweise  

finden Sie unter 
diesen Links.

https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/Ergnzung_der_umsatzsteuerlichen_Hinweise_fr_die_Rechnungslegung.pdf
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/Schreiben_des_BMF.pdf
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/Umsatzsteuerliche_Hinweise_fr_die_Rechnungslegung_durch_und_an_Rechtsanwlte.pdf
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Das Geldwäschegesetz gilt für Rechtsanwälte und auch 

für Syndikusrechtsanwälte, soweit sie Verpflichtete sein 

können. Die Verpflichteteneigenschaft nach dem Geldwä-

schegesetz ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG. Wenn 

Rechtsanwälte ein Kataloggeschäft im Sinne der Regelung 

betreuen, gelten für sie umfassende Pflichten, die der 

Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terroris-

musfinanzierung dienen. So müssen sie über einen wirk-

sames Risikomanagement verfügen (§§ 4 ff. GwG) und 

umfassende Sorgfaltspflichten erfüllen (§§ 10 ff. GwG). Sie 

haben eine Risikoanalyse durchzuführen (§ 5 GwG), inter-

ne Sicherungsmaßnahmen zu treffen (§ 6 GwG) und ge-

gebenenfalls einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen 

(§ 7 GwG). Darüber hinaus sind konkrete Dokumentati-

onspflichten geregelt (§ 8 GwG). Gemäß § 10 GwG ge-

hört zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten der Verpflich-

teten die Identifikation des Mandanten und der Person, 

die gegebenenfalls hinter den Mandanten stehen (§§ 11, 

12 GwG). Gegebenenfalls sind verstärkte Sorgfaltspflich-

ten zu erfüllen (§ 15 GwG) wenn ein potentiell erhöhtes 

Risiko nach Anl. 2 zum Geldwäschegesetz oder nach 

§ 15 Abs. 3 GwG besteht. Gegebenenfalls besteht die Ver-

pflichtung Verdachtsmeldungen zu machen (§ 43 GwG). 

Die Rechtsanwaltskammer ist die zuständige Aufsichts-

behörde für ihre Mitglieder nach dem GwG. Sie hat die 

Befugnis, Prüfungen durchzuführen, die auch ohne be-

sonderen Anlass erfolgen können, soweit die Mitglieder 

Verpflichtete nach § 2 Nr. 10 GwG sind (§§ 50 Nr. 3, 51 

Abs. 1 GwG).

Als zuständige Aufsichtsbehörde kann die Rechtsanwalts-

kammer im Rahmen der ihr gesetzlich zugewiesenen Auf-

gaben die geeigneten und erforderlichen Maßnahmen und 

Anordnungen treffen, um die Einhaltung der im Geldwä-

schegesetz oder der auf Grund des Geldwäschegesetzes 

ergangenen Rechtsverordnungen festgelegten Anforde-

rungen sicherzustellen.

Demgegenüber haben Rechtsanwälte entsprechende Mit-

wirkungs- und Duldungspflichten. Verpflichtete sind nach 

§ 52 GwG zur Mitwirkung verpflichtet. Sie haben auf Ver-

langen Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und 

Transaktionen zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, die 

für die Prüfung erforderlich sind. Den Rechtsanwaltskam-

mern sind auch Vor-Ort-Prüfungen gestattet. Die Kammer 

muss die Einhaltung der Verpflichtungen nach dem GwG 

prüfen und festgestellte Verstöße auch ahnden.

Bei der Rechtsanwaltskammer Braunschweig wurde für 

die Aufsichtstätigkeit nach dem Geldwäschegesetz eine 

eigene Vorstandsabteilung gegründet (Abteilung IX). Die 

Mitglieder der Abteilung führen die Prüfungen durch. 

Derzeit werden Fragebögen an einen kleinen Prozentsatz 

der Mitglieder versendet, zunächst um festzustellen ob 

sie Verpflichtete im Sinne von § 2 Nr. 10 GwG sind. Die 

ausgewählten Mitglieder werden nach dem Zufallsprinzip 

ermittelt. 

Nach Auswertung der Fragebögen kann die Kammer zur 

Umsetzung weiterer Maßnahmen die Verpflichtetenei-

genschaft feststellen. Dies kann sie auch unabhängig von 

dem Fragebogen aufgrund eigener Ermittlungen oder Re-

cherchen tun. In Einzelfällen wird dann geprüft, ob die be-

troffenen Kanzleien die erforderlichen Maßnahmen nach 

dem Geldwäschegesetz erfüllt haben.

Da die Prüfungen auch anlasslos erfolgen können, be-

deutet das nicht, dass ein Verdacht des Verstoßes gegen 

das Geldwäschegesetz besteht. Die Prüfungen dienen 

in erster Linie der Sicherstellung der ordnungsgemäßen 

Umsetzung der Risikomanagementmaßnahmen und Sorg-

faltspflichten und erfolgen routinegemäß.

Weitergehende Informationen zu den Verpflichtungen 

nach dem Geldwäschegesetz finden Sie auf unserer Web-

seite unter www.rak-braunschweig.de bei Mitglieder/

Geldwäschebekämpfung.   

Hinweise zum Geldwäschegesetz (GwG)  
Versendung von Fragebögen durch die Kammer
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Zahlungsverkehr in der Justiz Niedersachsen: 
Einführung der Elektronischen Kostenmarke zum 1. Juli 2020

In Anbetracht der stetig zunehmenden Digitalisierung 

bietet das Niedersächsische Justizministerium den Zah-

lungspartnern der Justiz eine neue zeitgemäße Zah-

lungsmethode an. Sie können ab dem 1. Juli 2020 bei den 

niedersächsischen Gerichten und Staatsanwaltschaften 

die elektronische Kostenmarke als neues Zahlungsmittel 

verwenden.

Dieses bargeldlose Zahlungsverfahren ist in erster Linie 

für eilbedürftige Verfahren vorgesehen, welche einen 

Kostenvorschuss erfordern. Bisher wurden hierfür oft-

mals im elektronischen Rechtsverkehr nicht einsetzbare 

Zahlungsmöglichkeiten wie der Verrechnungsscheck oder 

der Gerichtskostenstempler genutzt. Eine Zahlung mit der 

elektronischen Kostenmarke ist nicht für Forderungen ge-

eignet, die aufgrund einer gerichtlichen Kostenrechnung 

durch Überweisung zu einem vorgegebenen Kassenzei-

chen zu bezahlen sind.

Die elektronischen Kostenmarken können Sie ohne zeit-

aufwändige Registrierungspflicht auf dem Justizportal des 

Bundes und der Länder https://justiz.de/kostenmarke/ in-

dex.php über einen anwenderfreundlichen Webshop er-

werben. Die Geldbeträge und die Zahl der zu erwerben-

den elektronischen Kostenmarken sind dabei frei wählbar. 

Als Zahlungsarten stehen Ihnen eine Kreditkarten- und 

Überweisungsfunktion zur Verfügung. Nach dem Erwerb 

können Sie den Nachweis in Form einer Quittung mit ent-

sprechender Kostenmarkennummer auf diversen Wegen 

zur Entwertung in den Justizbehörden vorlegen; bei-

spielsweise durch die schriftliche Angabe der Kostenmar-

kennummer zusammen mit einer Klageeinreichung. Auch 

eine Übermittlung per E-Mail ist möglich. Im Bedarfsfall 

können zudem auch im Gericht persönlich mit Hilfe von 

Handy und Tablet unter Nutzung der Kreditkartenfunkti-

on elektronische Kostenmarken erworben werden.

 

In jedem Fall ist die korrekte Benennung der Kostenmar-

kennummer zwingend erforderlich. 

Die elektronischen Kostenmarken können Sie bereits jetzt 

in der Justiz der Länder Baden-Württemberg und Nord-

rhein-Westfalen einlösen. Die Justiz des Landes Schles-

wig-Holstein bietet diesen Zahlungsweg ebenfalls ab dem 

1. Juli 2020 neu an. ⏵

Hannover, 11.06. 2020 – Frau Drasky

Niedersächsisches
Justizministerium
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Als Hilfestellung können Sie sich die folgende Doku-

mente herunterladen. Bitte klicken Sie die gewünsch-

te Datei an:

•   Anleitung zum Erwerb einer eKostenmarke –  

Überweisung

•   Anleitung zum Erwerb einer eKostenmarke – 

Kreditkarte

•   FAQ – Häufig gestellte Fragen

https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/Anleitung_Erwerb_einer_eKostenmarke_berweisung.pdf
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/Anleitung_Erwerb_einer_eKostenmarke_Kreditkarte.pdf
https://www.rak-braunschweig.de/images/downloads/FAQs_hufig_gestellte_Fragen.pdf
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Text

Berlin, 06.02.2019   /   RA Dr. Tanja Nitschke

Niedersächsisches
Justizministerium

Die Elektronische Kostenmarke 
FAQs – häufig gestellte Fragen 

1.   Ich habe eine Elektronische Kostenmarke 
mittels der Zahlungsart „Überweisung“ angefordert. 
Was muss ich nun bei der Überweisung 
im Verwendungszweck angeben?

Im Verwendungszweck ist an der ersten Stelle im-

mer die Rechnungsnummer des Kaufvorgangs über 

die Elektronischen Kostenmarke anzugeben. Im An-

schluss kann bei Bedarf ein eigenes Geschäftszeichen 

aufgeführt werden, um die Zahlung im Kontoauszug 

nachvollziehen zu können.

2.   Ich habe eine Elektronische Kostenmarke 
mittels der Zahlungsart „Überweisung“ angefordert 
und bei der Überweisung versehentlich 
eine falsche Rechnungsnummer angegeben. 
Kann ich die Kostenmarke trotzdem verwenden?
 

In diesem Fall ist eine manuelle Zuordnung von 

Geldeingang und erworbenen Kostenmarken durch 

die Mitarbeiter/innen der Oberjustizkasse Hamm 

erforderlich. Hierbei kann es zu Verzögerungen kom-

men, für die die Justiz keine Haftung übernimmt. Ist 

eine manuelle Zuordnung gar nicht möglich, weil die 

Rechnungsnummer beispielsweise überhaupt nicht im 

Verwendungszweck genannt wurde, wird das Geld an 

den Einzahler erstattet.

Solange eine Zuordnung von Kostenmarke(n) und 

Geldeingang nicht erfolgt ist, kann die Sachbearbeite-

rin oder der Sachbearbeiter einer Behörde die Kosten-

marke nicht entwerten und dem vorschusspflichtigem 

Geschäft kann somit kein Fortgang gewährt werden.

3.   Ich habe eine Elektronische Kostenmarke 
mittels der Zahlungsart „Überweisung“ angefordert 
und bei der Überweisung versehentlich 
einen falschen Betrag angegeben. Was nun?
 

Stimmt der Zahlungseingang nicht mit dem Betrag der 

Kostenmarke überein, so kann keine Zuordnung des 

Geldes zu der Kostenmarke hergestellt werden (we-

der automatisiert noch manuell). Bitte überweisen Sie 

den korrekten Betrag erneut. Der fälschlicherweise 

gezahlte Betrag wird von der Oberjustizkasse Hamm 

an den Einzahler erstattet.

4.   Ich habe keinen Quittungsdruck über  
die erworbene Elektronische Kostenmarke erhalten 
oder vergessen, einen Ausdruck zu machen.  
Kann ich diesen nachfordern?
 

Ja, Sie können einen weiteren Quittungsausdruck 

nachfordern (E-Mail-Anschrift kostenmarke@olg-hamm. 

nrw.de. Um den Zahlungsnachweis für ein behördli-

ches Verfahren in Baden-Württemberg, Niedersach-

sen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zu 

erbringen, genügt jedoch auch die Angabe der eindeu-

tigen Kostenmarkennummer.

 

5.   Ist es zwingend erforderlich,  
dass ich meiner Antragsschrift  
einen Ausdruck der Quittung beifüge?
 

Nein, es ist auch ausreichend, wenn Sie die Kosten-

markennummer in Ihre Antragsschrift einfügen.

6.   Ich habe eine Elektronische Kostenmarke  
erworben, die ich nun gar nicht (mehr) benötige.  
Was kann ich damit machen?

Haben Sie die Elektronische Kostenmarke mittels 

der Zahlungsart „Überweisung“ erworben und den 

Überweisungsvorgang noch nicht getätigt, verfällt die 

Kostenmarke innerhalb von 2 Monaten und es ist kei-

ne weitere Veranlassung erforderlich. Haben Sie die 

Kostenmarke jedoch per Kreditkarte gezahlt oder die 

⏵
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Niedersächsisches
Justizministerium

Überweisung bereits vorgenommen, können Sie sich 

den Gegenwert der Kostenmarke erstatten lassen. 

Wurde die Kostenmarke noch nicht entwertet, ist die 

Oberjustizkasse Hamm für die Erstattung des Geldes 

zuständig. Ein entsprechendes Muster für den Antrag 

auf Werterstattung finden Sie auf der Internetseite 

des Niedersächsischem Justizministerium https:// 

www.mj.niedersachsen.de/startseite/ unter der Rubrik 

„Themen“ und dort unter dem Punkt „Personal, Haus-

halt, Organisation, Sicherheit, IT“.

7.   Warum wird für den Erwerb von Elektronischen 
Kostenmarken nicht die Zahlungsart  
des Lastschriftverfahrens angeboten?
 

Diese Zahlungsart ist für das Verfahren der Elektro-

nischen Kostenmarke nicht geeignet, da es sich um 

ein frei zugängliches Justizportal für jedermann han-

delt. Da keine Registrierung erforderlich ist, besteht 

die Möglichkeit, dass Kostenmarken nicht nur von 

zahlungswilligen Kundinnen und Kunden erworben 

werden.

8.   Warum kann ich auf dem Quittungsdruck  
der Elektronischen Kostenmarke  
kein eigenes Geschäftszeichen vermerken?
 

Beim Erwerb einer Elektronischen Kostenmarke ist 

diese nicht zweckbestimmt. Erst mit der Einreichung 

einer kostenvorschussbedürftigen Antragsschrift er-

hält die Kostenmarke eine konkrete Zuordnung zu 

einem Verfahren. In den meisten Fällen wird auch erst 

zu diesem Zeitpunkt ein behördliches Geschäftszei-

chen vergeben (durch die neue Antragsschrift).

 

9.   Muss ich jede Elektronische Kostenmarke einzeln 
kaufen oder kann ich mehrere Kostenmarken  
mit nur einem Erwerbsvorgang erhalten?
 

Es können mehrere Kostenmarken in einem Erwerbs-

vorgang (Warenkorb) erworben werden.
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beA-Betriebsübergang –

Die BRAK hat den Wechsel ihres technischen Dienstleisters für die (Weiter-)Entwicklung  
und den Betrieb des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) vollzogen.  
Die Wesroc GbR hat im Juni 2020 von der Atos Information Technology GmbH die Entwicklung  
und den Betrieb des beA sowie den Anwendersupport vollständig übernommen. Der folgende  
Beitrag gibt einen Überblick über die Vorbereitung und Durchführung des Betriebsübergangs.  
Er erklärt die neuen Supportwege und gibt einen Ausblick auf die Themen, mit denen sich  
die BRAK gemeinsam mit ihrem neuen Dienstleister künftig befassen wird.

Transition

Dem Betriebsübergang vorausgegangen war ein förmli-

ches Vergabeverfahren, nach dessen Abschluss im Sep-

tember 2019 die BRAK die Wesroc GbR mit der (Weiter-)

Entwicklung und dem Betrieb des beA beauftragt hat. An 

das Vergabeverfahren schloss sich eine knapp zehnmona-

tige Transitionsphase an, in der sich die Wesroc GbR mit 

Unterstützung durch die bisherige Dienstleisterin, die 

Atos Information Technology GmbH, auf die Betriebs-

übernahme vorbereitet hat.

 

In dieser Zeit hat die Wesroc GbR sich mit dem Quellcode 

der Software vertraut gemacht und die Betriebsumgebun-

gen mit neuer Hardware komplett neu aufgebaut, getestet 

und in Betrieb genommen. Eine wesentliche Anforderung 

der BRAK an die Betriebsübernahme war die sichere und 

verlustfreie Übertragung aller Daten aus dem alten Sys-

tem in das neue System. Dazu hat die Wesroc GbR in enger 

Abstimmung mit der BRAK-IT ein eigenes Verfahren erar-

beitet und erprobt, das die sichere und selbstverständlich 

verschlüsselte Übertragung der vorhandenen Daten mit 

einer Gesamtgröße von ca. 20 TB erlaubte, ohne dass die 

Systeme dafür über längere Zeit hätten stillgelegt werden 

müssen.

Das Ergebnis einer Sicherheitsüberprüfung bescheinigt 

dem System, dass es die Anforderungen an einen sicheren 

Betrieb erfüllt.

beA-Anwendersupport

Zu den Aufgaben der neuen Dienstleisterin gehört auch 

die Unterstützung der beA-Nutzerinnen und -Nutzer bei 

allen Fragen rund um das beA. Die Wesroc GbR hat bereits 

am 2.6.2020 den beA-Anwendersupport übernommen. 

Mit dem Wechsel von Atos auf Wesroc haben sich auch 

die Kontaktdaten geändert.

Den telefonischen Support erreichen die Anwender seit 

dem 2.6.2020 von Montag bis Freitag in der Zeit von 

08:00 Uhr bis 20:00 Uhr (bundeseinheitliche Feiertage 

ausgenommen) unter der Telefonnummer 030 – 

21787017.

Per E-Mail ist der Anwendersupport unter der E-Mail-Ad-

resse servicedesk@beasupport.de erreichbar.

Außerdem ist es möglich, im Service-Portal unter der Ad-

resse https://portal.beasupport.de direkt ein Ticket für das 

jeweilige Anliegen zu eröffnen. Wie die Möglichkeit, sich 

für einen Zugang zum Service-Portal zu registrieren, ge-

nutzt werden kann, wird auf der Seite https://portal.bea-

support.de erklärt.

Seit dem 2.6.2020 besteht für den beA-Nutzer auch die 

Möglichkeit, dass er seinen aktuellen Bildschirm mit Hilfe 

der Software TeamViewer mit einem Support-Mitarbeiter 

teilt. In vielen Fällen ist mit einem solchen Remote-Zugriff 

des Supports eine schnellere Lösung der bestehenden 

Fragestellung möglich. Der Zugriff auf den Rechner des 

Anwenders ist ausschließlich auf die Zeit des Support-  ⏵ 

Was ändert sich für die beA-Anwender?

Berlin, 10.06.2020   |   Rechtsanwältin Julia von Seltmann
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anrufs beschränkt. Der Anfragende kann den Zugriff je-

derzeit beenden. Er wird vom Support-Mitarbeiter darauf 

hingewiesen, dass eine Beendigung der TeamViewer-Ver-

bindung nicht automatisch das Programm auf dem Client 

beendet. Das bedeutet insbesondere, dass vom Support-

gebenden auch weiterhin eine Verbindung zum Client 

aufgebaut werden kann, solange das Programm nicht 

manuell geschlossen oder der Rechner heruntergefahren 

wird. Die Supportmitarbeiter weisen bei jedem Einsatz des 

TeamViewers auf diesen Umstand hin und bitten explizit 

um Beendigung nach dem Supportanruf. Bitte denken 

Sie im Interesse der IT-Sicherheit unbedingt daran, das 

Programm zu schließen. Nähere Informationen zur Nut-

zung des TeamViewers finden sich ebenfalls auf der Seite 

https://portal.beasupport.de.

Wissensdatenbank

Die Service-Seite verfügt außerdem über eine Wissens-

datenbank, die Antworten zu den häufig gestellten Fragen 

rund um das beA enthält. Diese Wissensdatenbank pflegt 

die Wesroc GbR gemeinsam mit der BRAK laufend. Sie 

soll als Informationsbasis für alle Fragen rund um das beA 

dienen.

Datenschutz

Die Datenschutzvereinbarung auf der Seite https://ser-

vice.westernacher.com/external klärt umfassend über die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei Nutzung 

des beA-Supports per E-Mail und Telefon sowie beim Be-

such des beA-Service-Portals auf. 

Supportwegweiser

Nicht alle Fragen können vom technischen Support be-

antwortet werden. Insbesondere Fragen rund um die 

beA-Karten und Software-Zertifikate beantwortet die 

Bundesnotarkammer. Hinweise zu Namens- oder Adres-

sänderungen bearbeitet die insoweit zuständige regionale 

Rechtsanwaltskammer. Sie steht auch für berufsrechtliche 

Fragestellungen, z.B. zu weiteren Kanzleien, Zweigstellen, 

Vertreterbestellungen oder eingesetzten Abwicklern zur 

Verfügung. Weitere Informationen bietet die beA-Infor-

mationsseite der BRAK https://bea.brak.de.

Der folgende Supportwegweiser gibt einen schnellen 

Überblick, welches die richtige Anlaufstelle für Fragen 

und Probleme rund um das beA und den elektronischen 

Rechtsverkehr ist.  ⏵

Supportwegweiser
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Weiterentwicklung

Die BRAK und die Wesroc GbR haben sich in der Transi-

tionsphase zunächst auf die Übernahme der vorhandenen 

Software und den Aufbau eines sicheren Betriebs konzen-

triert, um allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 

ein zuverlässiges System zur Verfügung zu stellen.

Die mit dem Betriebsübergang zu Ende gegangene Tran-

sitionsphase stellt zugleich den Eintritt in eine neue Phase 

der Weiterentwicklung der beA-Webanwendung dar. 

Um die Attraktivität des beA und damit auch des elektroni-

schen Rechtsverkehrs zu steigern, soll das beA sukzessive 

um neue Funktionalitäten erweitert und insgesamt nut-

zerfreundlicher ausgestaltet werden. Dazu gehören z. B. 

Verbesserungen bei der Darstellung und der Verarbeitung 

elektronischer Empfangsbekenntnisse, eine vereinfach-

te Benutzerführung durch verständlichere Dialoge, die 

Überarbeitung der Oberfläche sowie die mobile Nutzung 

des beA.  
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DAC-6 Handlungshinweise  

Wie bereits mehrfach berichtet, ist am 01.01.2020 das 

Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung gren-

züberschreitender Steuergestaltungen 1 in Kraft getreten. 

Dieses Gesetz setzt die sog. DAC-6-Richtlinie 2 in nationa-

les Recht um. 3 Das Bundesministerium der Finanzen hat 

im März 2020 den Entwurf eines Anwendungsschreibens 

zu den neuen und geänderten Vorschriften vorgelegt. 

Die BRAK hat neben anderen Verbänden hierzu kritisch 

Stellung 4 genommen. Es ist geplant, dieses Anwendungs- 

schreiben noch im Juni 2020 zu veröffentlichen. Nach 

aktueller Gesetzeslage ist die Mitteilungspflicht ab 

01.07.2020 zu beachten. Zu etwaigen Fristverlängerun-

gen wird auf die Ausführungen unten verwiesen.

Auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind dann, 

wenn sie als sogenannte Intermediäre auftreten, gefor-

dert, grenzüberschreitende Steuergestaltungen innerhalb 

der gegebenen Fristen elektronisch zu melden. Dies gilt 

auch dann, wenn sie selbst nicht steuerrechtlich beraten, 

sondern „nur“ eine von anderen Personen entwickelte 

Struktur umsetzen; auch in diesem Fall können sie Inter-

mediär und damit mitteilungspflichtig sein. 

Daher sollten Rechtsanwälte bei allen Mandaten Folgen-

des prüfen:

1.   Liegt ein grenzüberschreitender Bezug vor?

Ein grenzüberschreitender Bezug ist nach § 138d Abs. 2 

AO dann gegeben, wenn entweder mehr als ein Mitglied-

staat der Europäischen Union oder mindestens ein Mit-

gliedstaat der Europäischen Union und ein oder mehrere 

Drittstaaten betroffen sind. Es reicht bespielsweise aus, 

wenn nicht alle an der Gestaltung Beteiligten in demselben 

Steuerhoheitsgebiet ansässig sind oder mindestens einer 

der Beteiligten gleichzeitig in mehreren Steuerhoheitsge-

bieten ansässig ist.

2.   Ist eine Steuer betroffen?

Von der Mitteilungspflicht umfasst sind sämtliche Steuer-

arten mit Ausnahme der Umsatzsteuer, der Zölle und der 

Verbrauchsteuern.

3.   Liegt eine Steuergestaltung vor?

Eine „Steuergestaltung“ im Sinne von § 138d AO liegt u. a. 

dann vor, wenn diese mindestens ein Kennzeichen im Sin-

ne von § 138e Abs. 1 AO aufweist und von welcher „ein 

verständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesent-

lichen Fakten und Umstände vernünftigerweise erwarten 

kann, dass der Hauptvorteil oder einer der Hauptvortei-

le die Erlangung eines steuerlichen Vorteils im Sinne von 

§ 138d Abs. 3 AO ist.“

Häufig wird der Fall vorkommen, dass in dem Fall invol-

vierte Rechtsanwälte „nur“ das vertraglich umsetzen, was 

andere Berater, insbesondere Steuerberater, entwickelt 

haben. Der mit der Umsetzung befasste Rechtsanwalt wird 

also möglicherweise nicht selbst erkennen können, ob es 

sich um die Umsetzung einer Steuergestaltung handelt. In 

diesem Fall ist beim Mandanten zu recherchieren, ob es für 

den jeweiligen Vertrag einen steuerlichen Hintergrund 

gibt.  ⏵

Die Handlungspflichten rücken näher – Was ist wann zu tun?

Berlin, Juni 2020   |   Handlungshinweise des Ausschusses Steuerrecht

13Rechtsanwaltskammer Braunschweig  2  |  2020 

1  BGBl. 2019 I S. 2875
2   Richtlinie des Europäischen Rats ((EU) 2018/822 vom 25. Mai 2018,  

Abl. L 1939 v. 5.6.2018, S. 1
3   Ausführlich zur Thematik Sparfeld in BRAK-Mitteilungen 2020, 11 ff., 

https://online.ottoschmidt.de/db/dokument?id=brak.2020.01.a.03
4   https://brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnah-

men-deutschland/2020/april/stellungnahme-derbrak-2020-15.pdf
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4.   Wer ist mitteilungspflichtig?

Wenn die vorgenannte Recherche ergibt, dass eine mit-

teilungspflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltung 

vorliegt, ist zu klären, wer mitteilungspflichtig ist. Dies ist 

grundsätzlich der „Nutzer“, mithin der Mandant. Daneben 

sind Intermediäre eigenständig zur (anonymisierten) Mel-

dung verpflichtet. Sofern der Mandant eine Befreiung von 

der Verschwiegenheitsverpflichtung ausspricht, geht die 

Meldepflicht unter Einschluss der mandantenspezifischen 

Daten vollständig auf den Intermediär über und der „Nut-

zer“ wird von der Meldepflicht befreit.

Bei Beteiligung mehrerer Intermediäre sieht § 138f Abs. 

9 Satz 2 AO eine Befreiung von der Mitteilungspflicht vor, 

soweit der Intermediär nachweisen kann, dass bereits ein 

anderer Intermediär im Hinblick auf dieselbe Steuerge-

staltung die erforderlichen Informationen übermittelt hat. 

Das kann für den involvierten Rechtsanwalt insbesondere 

dann von Bedeutung sein, wenn dieser „nur“ eine Gestal-

tung umsetzt, die ein anderer Berater entwickelt hat. Hier 

sollte aber die Abstimmung zwischen dem Mandanten und 

den Intermediären als Nachweis der eigenen Entpflich-

tung dokumentiert werden.

5.   Wie muss gemeldet werden?

Sollten die bisherigen Prüfungen ergeben, dass der bera-

tende Rechtsanwalt selbst mitteilungspflichtig ist, ist für 

die Mitteilung folgendes Verfahren einzuhalten: 

Anzeigepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltun-

gen sind nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz über 

die amtlich bestimmte Schnittstelle dem Bundeszent-

ralamt für Steuern (BZSt) mitzuteilen. Die Mitteilung hat 

nach §§ 87a, 87b AO elektronisch zu erfolgen. Gemäß ei-

nes Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen vom 

29.04.2020 („DAC 6 BMF-Schreiben“) 5 stehen der amtlich 

vorgeschriebene Datensatz für diese Mitteilungen auf den 

Internetseiten des BZSt unter der Rubrik „Unternehmen“, 

„Internationaler Informationsaustausch“, „Austausch von 

Steuergestaltungen“, „Das Verfahren DAC 6“ bzw. unter 

der Rubrik „Privatpersonen“, „Austausch von Steuergestal-

tungen“, „Das Verfahren DAC 6“ (www.bzst.bund.de ) zur 

Ansicht und zum Abruf bereit. Das DAC 6 BMF-Schreiben 

führt weiterhin aus, dass die Datenübermittlung über die 

ELMA-Schnittstelle für Massendatenmelder oder über 

das BZSt Online Portal unter Verwendung des DAC6-For-

mulars für Einzeldatenmelder erfolgen kann.

Ob im Einzelfall eine mitteilungspflichtige grenzüber-

schreitende Steuergestaltung vorliegt, müssen Rechts-

anwälte jeweils anhand der gesetzlichen Kriterien 6 und 

– sobald veröffentlicht – der Ausführungen im BMF-An-

wendungsschreiben selbst beurteilen. Das oben aufge-

zeigte Prüfungsschema kann hierfür eine Hilfestellung 

geben.

Das Argument der „Verletzung der berufsrechtlichen Ver-

schwiegenheit“ kann nach dem Willen des Gesetzgebers 

nicht entgegengehalten werden. Er hat bewusst einen 

etwaigen Verstoß gegen berufsrechtliche Verschwiegen-

heitspflichten in Kauf genommen. Dies obwohl sich die 

BRAK und andere Berufskammern (insbes. BStBK, WPK) 

im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens konsequent 

für die Beachtung der berufsrechtlichen Verschwiegen-

heitsverpflichtung eingesetzt hatten. Ob diese gesetzliche 

Wertung einer gerichtlichen – gegebenenfalls einer ver-

fassungsgerichtlichen – Überprüfung standhalten wird, 

bleibt abzuwarten. Angesichts der offensichtlichen Pflich-

tenkollision für den befassten Rechtsanwalt erscheint eine 

baldige gerichtliche Überprüfung dieser Wertung des Ge-

setzgebers jedenfalls wünschenswert.

Eine Verletzung der Mitteilungspflichten stellt eine Ord-

nungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld von bis zu  

25.000 € in jedem Einzelfall geahndet werden kann.

Fristen

Hinsichtlich der Fristen gibt es aktuell eine latente Unsi-

cherheit: Gemäß der EU-Richtlinie und der Regelungen    ⏵ 
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5    https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/
BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informatio-
nen/2020-04-29-bekanntmachung-des-amtlich-vorgeschriebenen- 
datensatzes-und-deramtlich-bestimmten-schnittstelle-fuer-mitteilun-
gen-ueber-grenzueberschreitende-steuergestaltungen.html

6   Auch hierzu wird auf die Darstellung in BRAK-Mitteilungen 2020, 11 ff. 
verwiesen.



MitteilungenMitteilungen

nach dem Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mittei-

lung grenzüberschreitender Steuergestaltungen gelten 

folgende Fristen:

 

•  Ab dem 01.07.2020 sind grenzüberschreitende Steu-

ergestaltungen mitzuteilen; die Frist hierfür beträgt 

30 Tage ab dem Tag, an dem das erste der folgenden 

Kriterien erfüllt ist 

 –  die Gestaltung wurde zur Umsetzung bereitgestellt

 –  der Nutzer ist zur Umsetzung bereit

 –   mindestens ein Nutzer hat den ersten Schritt zur 

Umsetzung unternommen

Wenn eines dieser Kriterien bereits am 01.07.2020 erfüllt 

ist, müsste die Mitteilung spätestens am 30.07.2020 er-

folgen.

 

•  Die Umsetzung von grenzüberschreitenden Steu-

ergestaltungen aus dem Zeitraum 25.06.2018 bis 

30.06.2020 muss bis zum 31.08.2020 mitgeteilt wer-

den.

Aufgrund von COVID 19 hat die Europäische Kommis-

sion den Entwurf eines Vorschlags zur Verlängerung der 

vorgenannten Fristen vorgelegt. Demgemäß sind derzeit 

folgende Fristverlängerungen geplant:

 

•  Für grenzüberschreitende Steuergestaltungen im 

Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.09.2020 beginnt die 

30-Tagesfrist zur Mitteilung frühestens am 01.10.2020.

 

•  Für grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach 

dem 30.09.2020 bleibt es bei der bisherigen Regelung.

 

•  Die Frist zur Mitteilung von grenzüberschreitenden 

Steuergestaltungen aus dem Zeitraum vom 25.06.2018 

bis 30.06.2020 wird um drei Monate verlängert; sol-

che Gestaltungen müssen erst bis zum 30.11.2020 

mitgeteilt werden.

 

Der ECOFIN-Rat hat sich in seiner Sitzung am 09.06.2020 

für eine weitere Verschiebung der Mitteilungspflicht um 

insgesamt sechs Monate, also auf den 01.01.2021, ver-

ständigt. Dies soll gelten für alle grenzüberschreiten-

de Gestaltungen im Zeitraum 01.07. bis 31.12.2020. 

Für grenzüberschreitende Steuergestaltungen ab dem 

01.01.2021 soll es bei den bisherigen gesetzlichen Fristen 

bleiben. Die Mitteilungspflicht für zurückliegende Fälle, 

also grenzüberschreitende Steuergestaltungen aus dem 

Zeitraum 25.06.2018 bis 30.06.2020, soll ebenfalls um 

weitere drei Monate, also bis zum 28.02.2021 verlängert 

werden.

 

Es bleibt abzuwarten, ob diese Fristverlängerungen be-

schlossen werden.

 

Damit der deutsche Gesetzgeber fristgerecht auf etwaige 

Fristenänderungen reagieren kann, wurde mit dem Gesetz 

zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewäl-

tigung der Corona-Krise vom 28.05.2020 („Erstes Coro-

na-Steuerhilfegesetz“) eine Änderung des Einführungsge-

setzes zur Abgabenordnung verabschiedet. Gemäß dieser 

Änderung wird das Bundesministerium der Finanzen er-

mächtigt, zur zeitnahen Umsetzung unionsrechtlichter 

Bestimmungen hinsichtlich der Fristen zur Mitteilung 

grenzüberschreitender Steuergestaltungen durch ein im 

BStBl zu veröffentlichendes Schreiben von den bislang 

vorgesehenen Fristen abweichende Bestimmungen zu 

treffen..

 

Da noch keine Fristverlängerungen final beschlossen wor-

den sind, müssen sich Rechtsanwältinnen und Rechtsan-

wälte auf die Einhaltung der o. g. gesetzlichen Fristen ab 

01.07.2020 bzw. 31.08.2020 einstellen.

 

Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass die Mitteilungs-

pflicht einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung im 

Zusammenhang mit einer Immobilientransaktion zusätz-

lich eine Meldepflicht nach § 43 Abs. 6 Geldwäschegesetz 

begründen kann. Hierzu liegt bereits ein Referentenent-

wurf des Bundesministeriums der Finanzen vor. 

Diese Ausführungen ersetzen keine  
individuelle steuerrechtliche Beratung.    
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78. Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern

1. RVG-Anpassung

Der aktuelle Stand der Anpassung der Rechtsanwaltsvergü-

tung war Thema der 78. Tagung der Gebührenreferenten: 

Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder 

(JuMiKo) befassten sich im Rahmen ihrer 90. Konferenz 

am 05. / 06.06.2019 sowohl mit dem gemeinsamen For-

derungskatalog zur Anpassung des RVG von BRAK und 

DAV als auch mit dem Bericht der Länderarbeitsgruppe 

„Neues Haushaltswesen“ zur Evaluierung der Erhöhung 

der Gerichtsgebühren durch das 2. Kostenrechtsmo- 

dernisierungsgesetz vom 23.07.2013 (2. KostRMoG). Im 

Ergebnis war sich die JuMiKo einig, dass die dauerhafte 

Sicherung einer leistungsstarken Justiz im gemeinsamen 

Interesse von Bund, Ländern, Rechtsdienstleistern und 

Rechtsuchenden liegt. Die Sicherung der Leistungsstärke 

setze eine angemessene Vergütung der Rechtsanwältin-

nen und Rechtsanwälte genauso voraus wie eine ange-

messene personelle und sächliche Ausstattung der Justiz. 

Insofern wurden die Justizministerinnen der Länder Hes-

sen und Schleswig-Holstein sowie der Justizsenator des 

Landes Hamburg von der JuMiKo beauftragt, Gespräche 

mit dem Präsidenten der BRAK und der Präsidentin des 

DAV zu führen.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz (BMJV) teilte mit, zunächst das Ergebnis der Ge-

spräche zwischen Anwaltschaft und den von der JuMiKo 

beauftragten Vertretern abzuwarten, bevor mit der Erar-

beitung eines Referentenentwurfs begonnen wird.

2.  Abrechnung standardisierter 
bzw. automatisierter Rechtsdienstleistungen

Die Gebührenreferenten setzten sich erneut mit der Fra-

ge auseinander, ob für die Erbringung standardisierter 

bzw. automatisierter Rechtsdienstleistungen ein neuer 

Vergütungstatbestand geschaffen oder dafür der Rahmen 

der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG abgesenkt 

werden sollte. Nach eingehender Diskussion sahen die 

Gebührenreferenten keinen Bedarf für eine Gesetzesän-

derung und fassten folgenden Beschluss:

 

Die Gebührenreferenten sind einstimmig der Auffassung, 

dass der derzeitige Gebührentatbestand der Nr. 2300 VV 

RVG durch den bestehenden breiten Ermessensspielraum 

ausreichend ist, um auch standardisierte Rechtsdienstleis-

tungen angemessen berücksichtigen zu können. 

Gleichzeitig richteten die Gebührenreferenten den Appell 

an die Rechtsanwälte, bei der Festlegung und Bestimmung 

der Gebühr nach Nr. 2300 VV RVG die durch die Digita-

lisierung bedingten Arbeitserleichterungen im Rahmen 

ihrer Ermessensausübung hinsichtlich der Kriterien des 

§ 14 RVG zu berücksichtigen.

 

3. Überlegungen zu inkassorechtlichen Vorschriften
 

Ein weiteres Thema der 78. Tagung der Gebührenrefe-

renten war der am 16.09.2019 vom BMJV vorgelegte 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des 

Verbraucherschutzes im Inkassorecht. Dieser sieht insbe-

sondere folgende gebührenrechtliche Änderungen vor:

 

•  Einführung einer Schwellengebühr von 0,7  

für die Einziehung unbestrittener Forderungen  

in Nr. 2300 VV RVG-E,

•  Absenkung der Einigungsgebühr von 1,5 auf 0,7  

bei Abschluss einer Zahlungsvereinbarung 

in Nr. 1000 VV RVG-E und

•  Anhebung des Gegenstandswerts in § 31b RVG-E  

von 20 % auf 50 %.

Ferner sieht der Referentenentwurf in § 43d Abs. 3 und 4 

BRAO-E eine Erweiterung der Darlegungs- und Informa-   ⏵ 

am 19.10.2019 in Koblenz

Berlin, 13.05.2020
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tionspflichten des Rechtsanwalts über die entstehenden 

Kosten einer Zahlungsvereinbarung und über die wesent-

lichen Rechtsfolgen des mit der Vereinbarung angestreb-

ten Schuldanerkenntnisses vor.

 

Die Tagungsteilnehmer halten die vorgesehenen Gesetze-

sänderungen im RVG für den falschen Ansatz, um Verbrau-

cher vor zu hohen, missbräuchlichen Inkassogebühren der 

Inkassodienstleister zu schützen. Problematisch ist nach 

ihrer Ansicht insbesondere, dass der Gesetzgeber nicht 

zwischen dem von Inkassodienstleistern und dem von 

Rechtsanwälten durchgeführten Forderungsinkasso dif-

ferenziert. Eine solche Differenzierung zwischen Inkasso- 

und Rechtsanwaltsgebühren sei aber zwingend erforder-

lich. Denn mit Inkasso beauftragte Rechtsanwälte würden 

ihre Gebühren in Ausübung ihres Ermessens abrechnen; 

dies hätte ansonsten eine Strafbarkeit nach § 352 StGB 

(Gebührenüberhebung) zur Folge. Um den Exzessen der 

Inkassodienstleister zu begegnen, sollte für diese vielmehr 

eine eigene Gebührenordnung geschaffen werden. 

 

Deshalb wiederholen die Gebührenreferenten den in ih-

rer vergangenen 77. Tagung gefassten Beschluss wie folgt:

 

Die Gebührenreferententagung lehnt erneut die Über-

legungen zu inkassorechtlichen Vor-schriften, soweit die 

Anwaltschaft betroffen ist, ab. Sie ist der Auffassung, dass 

man mit den geltenden Gesetzen und mit den Möglichkei-

ten der Erläuterung und der Darlegung der anwaltlichen 

Tätigkeit im Aufforderungsschreiben den Unterschieden 

zwischen den reinen inkassodienstlichen und anwaltlichen 

Tätigkeiten ausreichend gerecht wird.

 

4. Anwaltliche Erfolgshonorare und Legal Tech

Ferner befassten sich die Gebührenreferenten erneut mit 

den möglichen Auswirkungen der Geschäftsmodelle der 

prozessfinanzierenden Inkassodienstleister im Bereich 

Legal Tech auf den Rechtsberatungsmarkt und das anwalt-

liche Berufsrecht. 

Speziell diskutierten sie, ob das Verbot der Vereinbarung 

von Erfolgshonoraren nach § 49b Abs. 2 BRAO i. V. mit 

§ 4 a RVG weiterhin aufrechterhalten werden sollte. Denn 

das Geschäftskonzept der Legal-Tech-Unternehmen ba-

siert auf der Vereinbarung einer Art Erfolgshonorar mit 

dem Verbraucher; Rechtsanwälten ist dies jedoch be-

rufsrechtlich untersagt. Um Wettbewerbsverzerrung für 

die Anwaltschaft zu verhindern, stellt sich die Frage, ob 

Rechtsanwälten die gleichen Rechte wie Inkassodienst-

leistern zugesprochen werden oder Inkassodienstleister 

die gleichen Einschränkungen erhalten sollten, denen die 

Anwaltschaft bereits nach der BRAO unterliegt.

 

Die Gebührenreferenten erörterten daher die Vor- und 

Nachteile einer weiteren Teilfreigabe des Verbots nach § 

49b Abs. 2 BRAO, insbesondere in Hinblick auf die Rolle 

des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege und der 

Sicherstellung des Zugangs zum Recht als auch die etwa-

igen Auswirkungen auf das Kostenerstattungs- und PKH/

VKH-System. Teil der Diskussion waren auch die Überle-

gungen des BMJV, das Verbot des Erfolgshonorars bis zu 

einer bestimmten Streitwertgrenze (ca. 2.000 €) freizuge-

ben und für den darüber hinausgehenden Streitwertbe-

reich in § 4a Abs. 1 RVG insbesondere das Tatbestands-

merkmal der wirtschaftlichen Verhältnisse zu streichen.

Die Gebührenreferenten werden die Diskussion im Rah-

men ihrer nächsten Tagung fortführen.

5. 15-Minuten-Zeittaktklausel

Darüber hinaus setzten sich die Gebührenreferenten 

mit dem Urteil des OLG München vom 05.06.2019 

(Az. 15 U 318/18 Rae) auseinander. Dieses vertritt u. a. die 

Auffassung, dass die formularmäßige Vereinbarung einer 

Abrechnung nach einem 15-Minuten-Takt, die zur Auf-

rundung des Zeitaufwands für jede einzelne an einem Tag 

ausgeführte Tätigkeit führt, gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB 

verstößt. Insofern hat sich der 5. Senat des OLG München 

der Auffassung des 24. Senats des OLG Düsseldorf (Ur-

teil vom 29.06.2006, Az. I 24 U 196/04) angeschlossen. 

Da der unterlegene Rechtsanwalt in Revision gegangen 

ist, bleibt die Entscheidung des BGH zur Wirksamkeit von 

15-Minuten-Klauseln abzuwarten (siehe BGH, Urteil vom 

13.02.2020, Az. IX ZR 140/19).  ⏵ 
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6. Nachträgliche Vergütungsvereinbarung 

Die Gebührenreferenten befassten sich der Handhabung 

einer Kanzlei, die ihren Mandanten nachträgliche Vergü-

tungsvereinbarungen übersendet, sobald sich das jewei-

lige laufende Verfahren dem Ende nähert; dabei wird die 

Vereinbarung eines Erfolgshonorars vorgesehen.

Nach Auffassung der Gebührenreferenten ist grundsätz-

lich der Abschluss einer nachträglichen Vergütungsverein-

barung auch während des laufenden Verfahrens möglich. 

Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars sei hingegen nur 

vor Beginn des Verfahrens zulässig; hier sei der Gesetzes-

wortlaut des § 4a RVG eindeutig. Denn Voraussetzung 

nach § 4a Abs. 1 Satz 1 RVG ist, dass der Mandant auf-

grund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständi-

ger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgsho-

norars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde – dies 

sei im laufenden Verfahren nicht mehr der Fall.

7.  Referentenentwurf eines Gesetzes  
zur Modernisierung des Strafverfahrens

Im Übrigen beschäftigten sich die Gebührenreferenten 

mit dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Moder-

nisierung des Strafverfahrens. Dieser sieht nach § 397b 

StPO-E eine Bündelung der Nebenklagevertretung vor. 

Das Gericht solle bei Vorbereitung der Hauptverhand-

lung prüfen, ob mehrere Nebenkläger gleichgelagerte 

Interessen vertreten. Dafür soll ein Rechtsanwalt beige-

ordnet werden; und zwar einer unbestimmten Anzahl von 

Nebenklägern. 

Die vergütungsrechtliche Konsequenz dieses Referente-

nentwurfs sei, dass im Wege der gebündelten Nebenklage 

beigeordnete Rechtsanwälte im Vergleich zu Verteidigern 

keine angemessene Vergütung erhalten werden. Insofern 

fassten die Gebührenreferenten folgenden Beschluss:

Die Gebührenreferenten sind der Auffassung, dass unab-

hängig von den berufsrechtlichen Bedenken jedenfalls aus 

gebührenrechtlicher Sicht die im Referentenentwurf ei-

nes Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens des 

BMJV vorgesehene Regelung des § 397b StPO-E, mehrere 

Nebenkläger gemeinsam beizuordnen, eine unzuträgliche 

Gebührenverkürzung für Rechtsanwälte darstellt. 

8. 79. Tagung der Gebührenreferenten

Die ursprünglich für den 15.05.2020 in Berlin vorgesehe-

ne 79. Gebührenreferententagung musste bedingt durch 

die Corona-Pandemie abgesagt werden. Die 79. Tagung 

der Gebührenreferenten wird voraussichtlich am 

24.10.2019 in Hamburg stattfinden.   
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Mitgliederstatistik zum 01.01.2020

Insgesamt leichter Zuwachs bei Mitgliederzahlen 
Einzelzulassungen rückläufig 

Zunahme bei Syndizi und Anstieg des Frauenanteils

Zum Stichtag 01.01.2020 verzeichneten die 28 Rechts-

anwaltskammern insgesamt 167.234 Mitglieder. Im Ver-

gleich zum Vorjahr (166.375) bedeutet dies nur einen 

geringen Zuwachs von 0,52 %. Insgesamt waren 165.901 

Rechtsanwälte zugelassen, davon 59.002 Rechtsanwältin-

nen. Dies bedeutet einen weiteren Anstieg des Frauenan-

teils auf 35,56 % (Vorjahr: 35,13 %).

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Einzelzulas-

sungen als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin zugunsten der 

Syndikus-Zulassungen erneut deutlich verringert. Zum 

01.01.2020 gab es 146.795 (Vorjahr: 148.227) Rechtsan-

wälte und Rechtsanwältinnen, 15.475 (Vorjahr: 14.013) 

Kolleginnen und Kollegen mit Doppelzulassung (Syndi-

kusrechtsanwalt und Rechtsanwalt) und 3.631 (Vorjahr: 

2.864) Syndikusrechtsanwälte. Der Frauenanteil liegt bei 

den Syndizi deutlich höher als bei den Rechtsanwälten mit 

Einzelzulassung (34,14 %) und ist im Vergleich zum Vor-

jahr weiter angestiegen: 44,29 % der doppelt Zugelasse-

nen und sogar 55,72 % der reinen Syndikusrechtsanwälte 

sind weiblich.

Wie schon in den letzten Jahren ist die Anzahl der An-

waltsnotare weiter rückläufig: Mit 5.226 liegt sie um 

2,3 % unter dem Vorjahr (5.349).

Die Anzahl derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die ne-

ben ihrem Anwaltsberuf zugleich als Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater oder vereidigter Buchprüfer tätig sind, 

verringerte sich zum 01.01.2020: So waren 513 (Vorjahr: 

574) Rechtsanwälte auch als Wirtschaftsprüfer, 2.062 

(Vorjahr: 2.137) auch als Steuerberater und 355 (Vorjahr: 

370) zugleich als vereidigte Buchprüfer tätig.

Deutliche Zuwächse gab es bei den Rechtsanwalts- 

GmbHs (1.018, Vorjahr: 947). ⏵ 

Berlin, 08.04.2020   |   Rechtsanwältin Stephanie Beyrich 

Die Mitgliederstatistik ist abrufbar unter 

www.brak.de/statistiken. 

In den Mitte Juni erscheinenden BRAK-Mitteilungen 

folgt ein ausführlicher Bericht.
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Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz

für vom Corona-Virus betroffene Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Nach den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

können von der Corona-Pandemie betroffene Rechtsan-

wältinnen und Rechtsanwälte bei Vorliegen der Voraus-

setzungen Entschädigungen beantragen.

§ 56 Abs. 1 Satz 1 IfSG 

Hintergrund der Regelung ist, dass Personen, die be-

stimmte übertragbare Krankheitserreger in sich tragen 

bzw. ein Verdacht dahingehend besteht, eine Gefahr für 

die Gesundheit anderer Menschen darstellen. Wird diesen 

Personen aufgrund des § 31 IfSG verboten, ihrer Erwerbs-

tätigkeit nachzugehen und erleiden sie deshalb einen Ver-

dienstausfall, können sie unter bestimmten Voraussetzun-

gen eine Entschädigung erhalten.

 

Ein Anspruch auf Entschädigung von Verdienstausfällen 

gem. § 56 IfSG  1 besteht im Zusammenhang mit einer 

durch die zuständige Behörde angeordnete Quarantäne 

gem. § 30 IfSG  2 (Absonderung) bzw. einem Tätigkeitsver-

bot. Dies gilt nicht für eine freiwillige Quarantäne.

 

Anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer, Arbeitgeber und 

Selbstständige, gegen die direkt eine Quarantäne bzw. ein 

Tätigkeitsverbot ausgesprochen wurde. Voraussetzung 

für den Erhalt einer Entschädigung ist ein Verdienstaus-

fall infolge eines Tätigkeitsverbotes bzw. einer Quarantä-

ne nach dem IfSG. Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber 

für längstens sechs Wochen (soweit tarifvertraglich nicht 

anderes geregelt ist) die Entschädigung auszuzahlen. Die 

ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag 

erstattet. Ab der siebten Woche wird die Entschädigung 

auf Antrag des Betroffenen direkt an ihn ausgezahlt.

 

Selbstständige können auch einen Antrag auf Entschä- 

digung stellen. Grundlage für die Höhe der Entschädi- 

gung ist der Gewinn, der im Steuerbescheid des letzten 

Jahres gemeldet wurde. Der Antrag auf Entschädigung 

muss schriftlich innerhalb von zwölf Monaten nach Ein-

stellung des Tätigkeitsverbots oder Ende der Absonde-

rung gestellt werden (§ 56 Abs. 11 IfSG).

§ 56 Abs. 4 Satz 2 IfSG

Neben dem Verdienstausfall können Selbstständige ggf. 

auch für Betriebsausgaben in angemessenem Umfang ent-

schädigt werden (§ 56 Abs. 4 Satz 2 IfSG). Kanzleiinhaber 

können dies beantragen.

§ 56 Abs. 1a IfSG

Zudem besteht der Entschädigungsanspruch gem. § 56 

Abs. 1a IfSG für Verdienstausfälle von Eltern wegen Schlie-

ßung von Kitas und Schulen. Erwerbstätige Sorgeberech-

tigte von Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben oder behindert und auf Hilfe angewiesen 

sind, haben einen Anspruch auf Entschädigung in Geld, so-

lange sie die Kinder infolge der infektionsschutzbedingten 

Schließung von Einrichtungen zur Betreuung von Kindern 

oder Schulen selbst betreuen, weil sie keine anderweitige 

zumutbare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen können, 

und sie dadurch einen Verdienstausfall erleiden. Der An-

spruch gem. § 56 Abs. 1a Satz 1 IfSG steht dabei auch er-

werbstätigen Personen zu, die hilfebedürftige Menschen 

mit Behinderung selbst beaufsichtigen, betreuen oder 

pflegen, und zwar unabhängig von deren Alter. ⏵

Berlin, 05.06.2020   |  Informationen des Ausschusses Sozialrecht der BRAK

1   https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
2   https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__30.html

3    Der Bundestag hat am 29.05.2020 eine entsprechende Änderung von 
§ 56 IfSG im Conrona-Steuerhilfegesetz durch Art. 5 rückwirkend ab 
30.03.2020 beschlossen (BT-Drucks. 19/19378, BT-Drucks. 19/19150 in 
der Fassung des Beschlussempfehlung und des Berichts des BT-Finanz-
ausschusses (BT-Drucks. 19/19601,

     http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/196/1919601.pdf)
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3    Der Bundestag hat am 29.05.2020 eine entsprechende Änderung von § 56 IfSG im Conrona-Steuerhilfegesetz durch Art. 5  
rückwirkend ab 30.03.2020 beschlossen (BT-Drucks. 19/19378, BT-Drucks. 19/19150 in der Fassung des Beschlussempfehlung  
und des Berichts des BT-Finanzausschusses (BT-Drucks. 19/19601,

     http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/196/1919601.pdf) 
4   https://brak.de/die-brak/coronavirus/arbeitsrechtliche-sowie-wirtschaftliche-auswirkungen/#S-H-Systemrelevanz
5    https://www.kvn.de/Information+zum+Coronavirus+%28SARS_CoV2+COVID+19%29/Gesundheits%C3%A4mte 

r+in+Niedersachsen.html
6   https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html
7   https://ifsg-online.de/antrag-schul-und-kita-schliessung.html

Nach aktueller Gesetzeslage 3 kann der Anspruch für bis 

zu 10 Wochen (statt wie bisher nur für 6 Wochen) so-

wie bei Alleinerziehenden bis zu 20 Wochen geltend ge-

macht werden. Der Anspruch auf die Lohnfortzahlung gilt 

auch tageweise, etwa wenn die Notbetreuung in der Kita 

nicht an allen Wochentagen zur Verfügung steht. Die An-

spruchsdauer verlängert sich entsprechend. Ein Anspruch 

besteht nicht, soweit eine Schließung ohnehin wegen der 

Schul- oder Betriebsferien erfolgen würde.

(In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 

die Anwaltschaft in allen Bundesländern als systemre-

levant 4 eingestuft wird, wodurch grundsätzlich ein An-

spruch auf eine Betreuungsmöglichkeit besteht.)

Zuständig für Anträge auf Entschädigung 
gem. § 56 IfSG sind die einzelnen Bundesländer.  

Für Niedersachsen sind es die Gesundheitsämter am Ort 

der Tätigkeit bzw. am Ort der Kinderbetreuung 5.

Online-Antrag bei Verdienstausfall wegen Quarantäne 

oder Tätigkeitsverbot (§56 IfSG) 6  – demnächst

Online-Antrag bei Verdienstausfall wegen Schul- und Kita-

schließungen (§ 56a IfSG) 7 – demnächst 
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8. Soldan Moot zur anwaltlichen Berufspraxis 2020

Berlin, 04.06.2020   |  Dr. Ulrich Wessels, Rechtsanwalt und Notar

Der Soldan Moot zur anwaltlichen Berufspraxis geht in die 

8. Runde. Auch im Jahr 2020 wird wieder anhand eines 

fiktiven Falles ein deutsches Gerichtsverfahren simuliert. 

Dabei sollen Studierende als Interessenvertreter einen 

zivilrechtlichen Fall mit Bezug zum anwaltlichen Berufs-

recht rechtlich analysieren, Beweismittel würdigen und 

Rechtsmeinungen formulieren. Die teilnehmenden Teams 

müssen zunächst eine Klageschrift verfassen und sodann 

auf die Klage eines anderen Teams schriftlich erwidern.

Der Wettbewerb wird wie in den Jahren zuvor durch das 

Institut für Prozess- und Anwaltsrecht unter Leitung von 

Professor Dr. Christian Wolf in Hannover organisiert. Die 

Covid-19-Pandemie stellt den Lehrstuhl dabei vor große 

Herausforderungen. Dennoch gibt es in diesem Jahr eine 

Neuerung, um die Teams bestmöglich zu unterstützen. 

So findet am 13. und 14.06.2020 erstmals ein Seminar 

„Coaching for Coaches“ statt. Dabei werden den Coaches 

Wissen, Tipps und Tricks vermittelt, um auf den Moot-

Court-Fall vorzubereiten. Zudem werden Lernvideos auf 

YouTube und anderen Lernplattformen mit wertvollen 

Hinweisen zur Verfügung gestellt.

Zur erfolgreichen Durchführung des Wettbewerbs ist die 

Unterstützung durch Praktiker unerlässlich. Daher möch-

te ich Sie herzlich bitten, den Soldan Moot zu unterstüt-

zen. Es wäre außerordentlich hilfreich, wenn Sie die von 

den Teams angefertigten Schriftsätze hinsichtlich Schlüs-

sigkeit, Überzeugungskraft und Stil nach der bekannten 

Punkteskala von 0 bis 18 Punkten bewerten. Am

25.06.2020 wird der Fall veröffentlicht; Anfang Septem-

ber erhält sodann jeder Korrektor jeweils zwei aufeinan-

der bezugnehmende Kläger- und Beklagtenschriftsätze, 

die bis zum 20.09.2020 zu bewerten sind.

Der Soldan Moot Court soll auch in diesem Jahr nach 

Möglichkeit seinen Abschluss mit den mündlichen Ver-

handlungen in Hannover vom 01. bis zum 03.10.2020 fin-

den. Es bleibt abzuwarten, ob die Corona-Pandemie dies 

zulässt. Anderenfalls ist geplant, wie es auch § 128a ZPO 

für Gerichte vorsieht, Onlineverhandlungen durchzufüh-

ren. Auch hierfür wird die Unterstützung von Praktikern, 

sei es als Richter oder Juror, benötigt.

Der Soldan Moot bietet die Möglichkeit, mit sehr enga-

gierten Studierenden in Kontakt zu treten und Kanz-

leinachwuchs zu rekrutieren, aber auch, sie frühzeitig mit 

dem Kammerwesen vertraut zu machen. Bitte beteiligen 

Sie sich daher auch in diesem Jahr aktiv am Soldan Moot. 

Weisen Sie Kolleginnen und Kollegen auf den Moot Court 

hin, so auch in Ihren Newslettern, auf Ihren Homepages, 

Kammermitteilungen etc.

Für die Teilnahme als Richter, Juror und/oder als Korrektor 

der Schriftsätze können Sie sich ganz einfach und schnell 

online anmelden:

https://soldanmoot.de/soldan-moot-2020/#anmeldung.

Für etwaige Fragen stehen Ihnen Professor Dr. Wolf und 

sein Team (info@soldanmoot.de) sowie unsere Geschäfts-

führerin Rechtsanwältin Kristina Trierweiler (trierweiler@

brak.de) gerne zur Verfügung.   

Viele weitere Informationen finden Sie auf 

http://www.soldanmoot.de/.
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Allgemeine Information  
zur anwaltlichen Vertretung in Asylverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

in den vergangenen Wochen standen wir in regelmäßigem Kontakt zum  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), insbesondere wegen des  

Verfahrens der Zustellung von Bescheiden. Teilweise wurde die Zustellung  

ablehnender Asylbescheide wegen der kurzen Fristen im Asylrecht ganz  

eingestellt, um den Antragstellern die Möglichkeit der Einlegung von Rechts- 

mitteln nicht abzuschneiden, denn wegen der Corona-bedingten Maßnahmen konn-

ten Anwälte nicht rechtzeitig aufgesucht werden. Auch Dr. Wessels hatte im April 

dazu ein Telefonat mit dem Präsidenten des BAMF, Herrn Dr. Sommer, geführt.

Ich möchte Sie darüber informieren, dass wir nun auch erreichen konnten,  

dass künftig bei der Asylverfahrensberatung des Bundesamtes im Rahmen  

der Beratung der Asylsuchenden auf Stufe I gemäß § 12a Asylgesetz  

ein Informationsschreiben über das Recht auf anwaltliche Beratung  

ausgelegt wird. 

Dieses Informationsschreiben in einfacher Sprache wird seitens des BAMF 

auch in mehrere Sprachen übersetzt werden.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwältin Kristina Trierweiler, LL.M.

Geschäftsführerin

Berlin, 28.05.2020   |  Information durch das BAMF

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Vorlage für ein Informationsschreiben/

Begleitschreiben über den Zugang zum Recht in Erstaufnahmeeinrichtungen 

für international Schutzsuchende zur Sicherstellung einer wirksamen anwalt- 

lichen Vertretung gemäß Art. 23 (1) b) RL 2013/32/EU.  ⏵
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Berlin, 06.02.2019   /   RA Dr. Tanja Nitschke

Allgemeine Informationen zur anwaltlichen Vertretung

Sie haben das Recht, einen Anwalt oder eine Anwältin in jedem Stadium 

des Verfahrens zu beauftragen: 

•  vor dem Asylantrag, 

•  vor der Anhörung (Interview), 

•  während der Anhörung, 

•  nach der Ablehnung des Antrags,

•  für die Vertretung im gerichtlichen Verfahren.

Je früher Sie eine Anwältin oder einen Anwalt zu Ihrem Verfahren hinzuziehen, 

umso leichter und umfassender ist die Vertretung. Ein Anwalt oder eine Anwältin 

kann Sie unterstützen oder vertreten (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 RL 2013/32/EU). 

Ihr Rechtsbeistand wird Ihnen helfen, jeden Verfahrensschritt zu verstehen und 

bietet eine umfassende Beratung an.

Ihr Rechtsbeistand kann Zugang zu den Informationen in Ihrer Akte 

bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erhalten. 

Neben Wohlfahrtsverbänden können auch Anwältinnen und Anwälte Ihnen helfen, 

Ihre besondere Schutzbedürftigkeit dem BAMF gegenüber kenntlich zu machen und 

das Recht auf einen Sonderbeauftragen durchzusetzen, beispielsweise für

•  Folteropfer, 

•  Opfer von Menschenhandel,

•  geschlechtsspezifische Verfolgte,

•  Traumatisierte. 

Es gibt Anwältinnen und Anwälte mit dem Fachgebiet Migrationsrecht, 

die über die vielen und umfassenden Verfahrensrechte aufklären können. 

Auch Rechtsanwälte unterliegen der Schweigepflicht. 

Alles, was Sie dort erzählen, ist vertraulich. Ihr Rechtsbeistand arbeitet für Sie 

und nicht für das BAMF, den Staat oder die Behörden.

Ein Anwalt oder eine Anwältin kann Sie auch bei der persönlichen Anhörung 

(Interview) begleiten (Art. 23 Abs. 3 RL 2013/32/EU). Sie haben das Recht, 

vor der Anhörung mit einem Rechtsbeistand zu sprechen und können darauf beste-

hen.

Beachten Sie mögliche Kosten: Besprechen Sie mit Ihrer Anwältin oder 

Ihrem Anwalt die Kosten vorab. Oft ist eine Ratenzahlung möglich.

Wohlfahrtsverbände oder andere Akteure vor Ort können Ihnen helfen, 

einen Rechtsbeistand zu finden. Zudem können Sie sich informieren unter:

https://www.bea-brak.de/bravsearch/search.brak 

Fachanwaltsbezeichnung: Migrationsrecht
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30 Prozent beträgt der Rückgang der staatlichen 

Pro-Kopf-Ausgaben für die Beratungshilfe und die Pro-

zess- und Verfahrenskostenhilfe in der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit zwischen 2008 und 2018. Wendete der 

Fiskus 2008 noch 7,08 € pro Bürger für die staatlich un-

terstützte Rechtsverfolgung auf, waren es 2018 nur noch 

4,93 €.* Mit 36 % war hierbei der Rückgang der Aufwen-

dungen für die Beratungshilfe, d.h. für die staatlich finan-

zierte außergerichtliche Beratung und Vertretung, beson-

ders groß (von 1,03 € auf 0,66 € per capita). Die Kosten 

der Prozesskosten- und Verfahrenskostenhilfe („PKH/

VKH“), die für gerichtliche Verfahren gewährt wird, gin-

gen bei den ordentlichen Gerichten, bei denen rund 90 % 

der PKH/VKH-Aufwendungen anfallen, von 6,15 € auf 

4,27 € pro Kopf zurück. Innerhalb Deutschlands zeigen 

sich hierbei erhebliche Unterschiede: So waren zuletzt die 

Pro-Kopf-Ausgaben im Saarland mit 7,56 € pro Einwohner 

mehr als doppelt so hoch wie in Bayern mit 3,43 €.

 

„Der starke Rückgang der Aufwendungen für den staatlich 

finanzierten Zugang zum Recht ist besonders bemerkens-

wert, weil es 2013 sogar zu einer ausgabentreibenden Er-

höhung der Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten 

um rund 19 % kam“, so der Direktor des Soldan Instituts, 

Prof. Dr. Matthias Kilian. „Ohne vertiefte Forschung lässt 

sich über die Gründe für diese überraschenden Befunde 

aber nur mutmaßen.“

Erklärungen können 2014 verschärfte Bewilligungsvor-

aussetzungen für die Prozesskosten- bzw. Verfahrenskos-

tenhilfe, aber auch eine verbesserte wirtschaftliche Lage 

der Bevölkerung im zurückliegenden Jahrzehnt sein. Dem 

seit Jahren kontinuierlichen Rückgang des Geschäftsan-

falls bei den deutschen Gerichten messen die Forscher 

des Soldan Instituts hingegen keine größere Bedeutung 

zu. Der mit Abstand größte Kostenblock in der Prozess- 

und Verfahrenskostenhilfe entfällt auf familiengerichtliche 

Verfahren. Die Zahl solcher Verfahren ist, anders als die 

Zahl der Verfahren in fast allen anderen Gerichtsbarkei-

ten, im Referenzzeitraum nicht rückläufig gewesen, son-

dern hat sogar leicht zugenommen.   

Zahl des Monats aus dem Soldan Institut:

30

*   Bei den Beträgen zur Prozess- und Verfahrenskostenhilfe handelt es sich 
nicht um die Nettobelastung des Fiskus, da es aufgrund der Regelungen 
des Kostenhilferechts zu nachträglichen Rückflüssen kommen kann. 
Solche Rückflüsse werden in den meisten Bundesländern statistisch nicht 
trennscharf den vorangegangenen Ausgaben zugeordnet. Nach Erfah-
rungswerten beträgt die Rückflussquote 15 bis 20 %. 
Detaillierte Zahlen sind dokumentiert in: Kilian/Dreske (Hrsg.),  
Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2019/20 (Anwaltverlag,  
Bonn 2020, ISBN 978-3-8240-5442-8), S. 238.

Soldan Institut   |  Prof. Dr. Matthias Kilian
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Wen betrifft E-JUSTIZ-BA  
neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
der BA?
E-JUSTIZ-BA betrifft die Gerichte und die Rechtsanwalt-

schaft im Bereich Rechtsbehelf der Sozial- und Finanzge-

richtsbarkeit, die mit den Rechtsbehelfsstellen der gE, OS 

und Familienkassen Nachrichten und Dokumente austau-

schen.

Ist eine Ausweitung geplant?
Ja, eine Erweiterung auf die OWi-, BuStra- und Unterhalts-

bereiche ist geplant und wird vorbereitet. 

Wie funktioniert E-JUSTIZ-BA?
•  Im Versand stellen E-AKTE und weitere  

BA-Anwendungen Dokumente und Metadaten bereit.

•  Über eine interne Eingabemaske (sog. ADLER *)  

werden Empfängerdaten (über das SAFE-Verzeichnis), 

Aktenzeichen und Betreff ausgewählt bzw. angegeben.

•  Im Empfang bereitet E-JUSTIZ-BA eingehende  

Nachrichten zur korrekten Veraktung vor.

•  E-JUSTIZ-BA nutzt die XJustiz-Struktur und ist auf 

die Übermittlung möglichst vollständiger Metadaten 

durch Kommunikationspartner angewiesen.

•  Die Grafik auf der folgenden Seite veranschaulicht  

die Funktionsweise des elektronischen Rechtsver-

kehrs zwischen der BA und der Justiz.

 

Wie wird E-JUSTIZ-BA eingeführt?
E-JUSTIZ-BA wurde vom 18.11.2019 bis 24.01.2020 

zunächst im Rahmen einer Pilotierung (Release 1) erfolg-

reich an 12 BA-Standorten eingeführt.

Release 2 wird zunächst am 16.03.2020 an denselben Pi-

lotierungsstandorten ausgerollt. Die Flächeneinführung 

erfolgt anschließend in mehreren Wellen:

•  Mit der ersten Welle ab 06.04.2020 wird E-JUS-

TIZ-BA in allen Familienkassen eingeführt.

•  Mit der zweiten Welle ab 20.04.2020 erfolgt  

der Rollout in allen OS mit Rechtsbehelfsstellen  

sowie in allen gE mit EGVP-Übergangslösung.

•  Mit den anschließenden Wellen ab 03.08.2020  

beginnt die Einführung für die übrigen gE.  ⏵

Seite 5 Seite 6 Seite 1

Sie haben Fragen?

Sprechen Sie gerne Ihre Ansprechpersonen

vor Ort auf E-JUSTIZ-BA an!

Herausgeberin

Bundesagentur für Arbeit

90327 Nürnberg

www.arbeitsagentur.de

Projekt E-Justiz BA

Zentrale.eJustiz@arbeitsagentur.de

Projektleitung: Nadja Daniel

Stand: März 2020

E-JUSTIZ-BA: 4. Ausbaustufen E-JUSTIZ-BA

Welche Funktionalitäten werden mit den jeweili-

gen Releases verfügbar sein?

Das Projekt E-Justiz BA setzt die im Projektumfang

geplanten Funktionalitäten für die Lösung E-JUS-

TIZ-BA in drei Releases um:

Release 1 (November 2019)

• Versand einzelner Dokumente durch die Anwende-

rinnen und Anwender der BA

• Empfang von Nachrichten

• Vollautomatisierte Abgabe des elektronischen

Empfangsbekenntnisses

Release 2 (März 2020)

• Versand mehrerer Dokumente

• Verbessertes Routing

• Pilotierung Aktenversand (ab dem 18.05.2020):

Zusammenstellung von elektronischen Akten und

Versand mit Schriftsatz

Release 3 (Juli 2020)

• Teilautomatisierte Abgabe des elektronischen

Empfangsbekenntnisses zur Erfüllung der gesetzli-

chen Vorgaben

• Nachrichtenbezogene Bearbeitungsaufträge bei

nicht zielgenauem Routing

Stand: März '20

E-JUSTIZ-BA - Wichtige

Informationen für

Rechtsanwält*innen

Gesetzeskonforme und sichere Umsetzung des

elektronischen Rechtsverkehrs im Bereich

Rechtsbehelf bei der Bundesagentur für Arbeit

Publication name: Projektvorstellung E-Justiz BA Anwaltschaft - SGB II - KOPIE - KOPIE
generated: 2020-03-18T08:49:36+01:00

E-JUSTIZ-BA  
bringt den elektronischen 

Rechtsverkehr voran 

Was ist E-JUSTIZ-BA?

Die Rechtsbehelfsstellen der gemeinsamen Einrichtungen 

(gE), Operativen Services (OS) und Familienkassen tau-

schen jährlich rund 3,2 Millionen Nachrichten mit Gerich-

ten und Anwaltschaft aus. E-JUSTIZ-BA ist die Lösung für 

deren Digitalisierung und ermöglicht als solche:

 

•  System- und medienbruchfreien Nachrichtenautausch

•  Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

•  Realisierung von Kosten- und Prozessvorteilen für die 

Justiz, die Rechtsanwaltschaft, die BA und ihre Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter

*    ADLER = Anwendung für den elektronischen Rechtsverkehr
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Was bedeutet das für Anwältinnen und Anwälte?
Rechtsbehelfsstellen der gE, OS und Familienkassen wer-

den über besondere Behördenpostfächer (beBPos) adres-

sierbar sein. Wenn Sie Nachrichtenaustausch mit einer 

Rechtsbehelfsstelle einer gE, einer OS oder einer Famili-

enkasse pflegen, sprechen Sie sie gerne auf E-JUSTIZ-BA 

an.

•  Bitte richten Sie Ihre Nachrichten an Rechtsbehelfs-

stellen, die E-JUSTIZ-BA nutzen, an die neu eingerich-

teten beBPos.

•  Bitte nutzen Sie die beBPos nur für Nachrichten 

im Kontext Rechtsbehelf.

•  Bitte verwenden Sie ausschließlich ERVB *-konforme 

PDF-Formate.

•  Dokumente, die der Schriftform bedürfen, können 

Sie als elektronisches Dokument über das besondere 

Anwaltspostfach an das besondere Behördenpostfach 

senden. Zur wirksamen Ersetzung der Schriftform 

ist hierbei eine qualifizierte elektronische Signatur 

notwendig. 

Welche Funktionalitäten werden  

mit den jeweiligen Releases verfügbar sein?
Das Projekt E-Justiz BA setzt die im Projektumfang ge-

planten Funktionalitäten für die Lösung E-JUSTIZ-BA in 

drei Releases um:

Release 1 (November 2019)

•  Versand einzelner Dokumente durch  

die Anwenderinnen und Anwender der BA

• Empfang von Nachrichten

•  Vollautomatisierte Abgabe des elektronischen  

Empfangsbekenntnisses

Release 2 (März 2020)

• Versand mehrerer Dokumente

• Verbessertes Routing

•  Pilotierung Aktenversand (ab dem 18.05.2020):

  Zusammenstellung von elektronischen Akten  

und Versand mit Schriftsatz

Release 3 (Juli 2020)

•  Teilautomatisierte Abgabe des elektronischen  

Empfangsbekenntnisses zur Erfüllung der  

gesetzlichen Vorgaben

•  Nachrichtenbezogene Bearbeitungsaufträge  

bei nicht zielgenauem Routing

Sie haben Fragen?
Sprechen Sie gerne Ihre Ansprechpersonen vor Ort auf 

E-JUSTIZ-BA an!

Zentrale.eJustiz@arbeitsagentur.de

Projektleitung: Nadja Daniel
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E-JUSTIZ-BA: 1. Hintergrund E-JUSTIZ-BA: 2. Vorteile und Funktionalitäten E-JUSTIZ-BA: 3. Einführung

E-JUSTIZ-BA bringt

den elektronischen

Rechtsverkehr voran

Wie funktioniert E-JUSTIZ-BA?

• Im Versand stellen E-AKTE und weitere BA-An-

wendungen Dokumente und Metadaten bereit

• Über eine interne Eingabemaske (sog. ADLER*)

werden Empfängerdaten (über das SAFE-Ver-

zeichnis), Aktenzeichen und Betreff ausgewählt

bzw. angegeben

• Im Empfang bereitet E-JUSTIZ-BA eingehende

Nachrichten zur korrekten Veraktung vor

• E-JUSTIZ-BA nutzt die XJustiz-Struktur und ist auf

die Übermittlung möglichst vollständiger Metadaten

durch Kommunikationspartner angewiesen

• Die untenstehende Grafik veranschaulicht die

Funktionsweise des elektronischen Rechtsver-

kehrs zwischen der BA und der Justiz

*ADLER = Anwendung für den elektronischen

Rechtsverkehr

Wie wird E-JUSTIZ-BA eingeführt?

E-JUSTIZ-BA wurde vom 18.11.2019 bis 24.01.2020

zunächst im Rahmen einer Pilotierung (Release 1) 

erfolgreich an 12 BA-Standorten eingeführt.

Release 2 wird zunächst am 16.03.2020 an densel-

ben Pilotierungsstandorten ausgerollt. Die Flächen-

einführung erfolgt anschließend in mehreren Wellen:

• Mit der ersten Welle ab 06.04.2020 wird E-JUS-

TIZ-BA in allen Familienkassen eingeführt

• Mit der zweiten Welle ab 20.04.2020 erfolgt der

Rollout in allen OS mit Rechtsbehelfsstellen so-

wie in allen gE mit EGVP-Übergangslösung

• Mit den anschließenden Wellen ab 03.08.2020 be-

ginnt die Einführung für die übrigen gE

Was bedeutet das für Anwältinnen und Anwälte?

Rechtsbehelfsstellen der gE, OS und Familienkassen

werden über besondere Behördenpostfächer (beB-

Pos) adressierbar sein. Wenn Sie Nachrichtenaus-

tausch mit einer Rechtsbehelfsstelle einer gE, einer

OS oder einer Familienkasse pflegen, sprechen Sie

sie gerne auf E-JUSTIZ-BA an.

• Bitte richten Sie Ihre Nachrichten an Rechtsbe-

helfsstellen, die E-JUSTIZ-BA nutzen, an die neu

eingerichteten beBPos

• Bitte nutzen Sie die beBPos nur für Nachrichten im

Kontext Rechtsbehelf

• Bitte verwenden Sie ausschließlich ERVB*-konfor-

me PDF-Formate

• Dokumente, die der Schriftform bedürfen, können

Sie als elektronisches Dokument über das beson-

dere Anwaltspostfach an das besondere Behör-

denpostfach senden. Zur wirksamen Ersetzung der

Schriftform ist hierbei eine qualifizierte elektroni-

sche Signatur notwendig.

*Elektronischer-Rechtsverkehr-Bekanntmachung

Was ist E-JUSTIZ-BA?

Die Rechtsbehelfsstellen der gemeinsamen Einrich-

tungen (gE), Operativen Services (OS) und Familien-

kassen tauschen jährlich rund 3,2 Millionen Nach-

richten mit Gerichten und Anwaltschaft aus. E-JUS-

TIZ-BA ist die Lösung für deren Digitalisierung und

ermöglicht als solche:

• System- und medienbruchfreien Nachrichtenaus-

tausch

• Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

• Realisierung von Kosten- und Prozessvorteilen für

die Justiz, die Rechtsanwaltschaft, die BA und ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wen betrifft E-JUSTIZ-BA neben den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der BA?

E-JUSTIZ-BA betrifft die Gerichte und die Rechtsan-

waltschaft im Bereich Rechtsbehelf der Sozial- und

Finanzgerichtsbarkeit, die mit den Rechtsbehelfsstel-

len der gE, OS und Familienkassen Nachrichten und

Dokumente austauschen.

Ist eine Ausweitung geplant?

Ja, eine Erweiterung auf die OWi-, BuStra- und Un-

terhaltsbereiche ist geplant und wird vorbereitet.
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• Im Versand stellen E-AKTE und weitere BA-An-

wendungen Dokumente und Metadaten bereit

• Über eine interne Eingabemaske (sog. ADLER*)

werden Empfängerdaten (über das SAFE-Ver-

zeichnis), Aktenzeichen und Betreff ausgewählt

bzw. angegeben

• Im Empfang bereitet E-JUSTIZ-BA eingehende

Nachrichten zur korrekten Veraktung vor

• E-JUSTIZ-BA nutzt die XJustiz-Struktur und ist auf

die Übermittlung möglichst vollständiger Metadaten

durch Kommunikationspartner angewiesen

• Die untenstehende Grafik veranschaulicht die

Funktionsweise des elektronischen Rechtsver-

kehrs zwischen der BA und der Justiz

*ADLER = Anwendung für den elektronischen

Rechtsverkehr

Wie wird E-JUSTIZ-BA eingeführt?

E-JUSTIZ-BA wurde vom 18.11.2019 bis 24.01.2020

zunächst im Rahmen einer Pilotierung (Release 1) 

erfolgreich an 12 BA-Standorten eingeführt.

Release 2 wird zunächst am 16.03.2020 an densel-

ben Pilotierungsstandorten ausgerollt. Die Flächen-

einführung erfolgt anschließend in mehreren Wellen:

• Mit der ersten Welle ab 06.04.2020 wird E-JUS-

TIZ-BA in allen Familienkassen eingeführt

• Mit der zweiten Welle ab 20.04.2020 erfolgt der

Rollout in allen OS mit Rechtsbehelfsstellen so-

wie in allen gE mit EGVP-Übergangslösung

• Mit den anschließenden Wellen ab 03.08.2020 be-

ginnt die Einführung für die übrigen gE

Was bedeutet das für Anwältinnen und Anwälte?

Rechtsbehelfsstellen der gE, OS und Familienkassen

werden über besondere Behördenpostfächer (beB-

Pos) adressierbar sein. Wenn Sie Nachrichtenaus-

tausch mit einer Rechtsbehelfsstelle einer gE, einer

OS oder einer Familienkasse pflegen, sprechen Sie

sie gerne auf E-JUSTIZ-BA an.

• Bitte richten Sie Ihre Nachrichten an Rechtsbe-

helfsstellen, die E-JUSTIZ-BA nutzen, an die neu

eingerichteten beBPos

• Bitte nutzen Sie die beBPos nur für Nachrichten im

Kontext Rechtsbehelf

• Bitte verwenden Sie ausschließlich ERVB*-konfor-

me PDF-Formate

• Dokumente, die der Schriftform bedürfen, können

Sie als elektronisches Dokument über das beson-

dere Anwaltspostfach an das besondere Behör-

denpostfach senden. Zur wirksamen Ersetzung der

Schriftform ist hierbei eine qualifizierte elektroni-

sche Signatur notwendig.

*Elektronischer-Rechtsverkehr-Bekanntmachung

Was ist E-JUSTIZ-BA?

Die Rechtsbehelfsstellen der gemeinsamen Einrich-

tungen (gE), Operativen Services (OS) und Familien-

kassen tauschen jährlich rund 3,2 Millionen Nach-

richten mit Gerichten und Anwaltschaft aus. E-JUS-

TIZ-BA ist die Lösung für deren Digitalisierung und

ermöglicht als solche:

• System- und medienbruchfreien Nachrichtenaus-

tausch

• Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

• Realisierung von Kosten- und Prozessvorteilen für

die Justiz, die Rechtsanwaltschaft, die BA und ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wen betrifft E-JUSTIZ-BA neben den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der BA?

E-JUSTIZ-BA betrifft die Gerichte und die Rechtsan-

waltschaft im Bereich Rechtsbehelf der Sozial- und

Finanzgerichtsbarkeit, die mit den Rechtsbehelfsstel-

len der gE, OS und Familienkassen Nachrichten und

Dokumente austauschen.

Ist eine Ausweitung geplant?

Ja, eine Erweiterung auf die OWi-, BuStra- und Un-

terhaltsbereiche ist geplant und wird vorbereitet.
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WiewirdE-JUSTIZ-BAeingeführt?

E-JUSTIZ-BAwurdevom18.11.2019bis24.01.2020

zunächstimRahmeneinerPilotierung(Release1) 

erfolgreichan12BA-Standorteneingeführt.
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Die Bundesregierung senkt die Umsatzsteuer-Sätze 
Wann gilt welcher Steuersatz?

Die Bundesregierung will ihr Konjunkturpaket als „mutige 

Antwort“ auf die Folgen der Corona-Pandemie verstanden 

wissen. Das zumindest betonte Bundeskanzlerin Angela 

Merkel bei der Vorstellung des Programms. Ein wichtiger 

Baustein und mit einem geschätzten Finanzbedarf von 20 

Milliarden Euro einer der teuersten im ganzen Paket: die 

Absenkung der Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer.

Für ein halbes Jahr, genauer: im Zeitraum zwischen dem 

1. Juli und dem 31. Dezember 2020, senkt die Bundes-

regierung die Umsatzsteuer-Sätze um mehrere Prozent-

punkte von derzeit 19 bzw. 7 Prozent auf 16 bzw. 5 Pro-

zent. Die Unternehmen sollen diese gesenkten Sätze an 

ihre Kunden weitergeben, so die Idee.

Wann welcher Steuersatz gilt, hängt maßgeblich davon 

ab, wann die der Abrechnung zugrunde liegende Leistung 

ausgeführt wurde bzw. wann die Lieferung erfolgt ist. Das 

muss vom 1. Juli an für jede Leistung und Lieferung indivi-

duell geklärt werden.

Eine Leistung (hier Dienstleistung) gilt zunächst grund-

sätzlich dann als ausgeführt, wenn sie abgeschlossen wur-

de. Dabei handelt es sich nicht um einen Zeitraum, sondern 

eben um einen festen Zeitpunkt. Die anwaltschaftliche 

Leistung ist gemäß Umsatzsteuergesetz eine sonstige 

Leistung gem. § 3 Abs. 9 UStG. Maßgebend in diesem Zu-

sammenhang ist auch noch die Ortsbestimmung, wenn die 

Leistung gegenüber einem Unternehmer für dessen unter-

nehmerische Zwecke erbracht werden, hier ist § 3a UStG 

zu beachten. 

Eine Lieferung (hier Warenbewegung) gilt hingegen als 

ausgeführt, wenn sie den Hof des Lieferanten verlässt 

oder sie im Einzelhandel an der Kasse bezahlt wird.

Bei sogenannten Dauersachverhalten, beispielsweise ei-

ner Miete oder dem Leasing von Maschinen oder Fahr-

zeugen, kann es dabei zu Abgrenzungsschwierigkeiten 

kommen. Gleiches gilt für Anzahlungen. Grundsätzlich ist 

eine Leistung mit Ende des Auftrags ausgeführt und der 

zu diesem Zeitpunkt geltende Umsatzsteuer-Satz ist für 

die Rechnung maßgeblich. Das gilt auch, wenn Teilbeträge 

angezahlt oder per Vorkasse beglichen wurden. Dies muss 

dann in einer Schlussrechnung verrechnet werden. Gibt es 

keine Schlussrechnung, muss der Rechnungsteller seine 

Rechnung berichtigen.

Anders sieht es bei sogenannten Teilleistungen aus, 

die ebenfalls meist bei Miet- oder Leasingsachverhalten 

vorliegen. Dort gilt dann der jeweilige Monat als Leis-

tungszeitpunkt. Für Leasingkosten im Juni müssen daher 

19 Prozent Umsatzsteuer angesetzt werden, im Juli da-

gegen nur noch 16 Prozent. Bei Hotelübernachtungen ist 

das Ende der Nacht die maßgebliche Definitionsgröße. Bei 

Übernachtungen vom 30. Juni auf den 1. Juli wird derje-

nige Teil der Übernachtungen bis 30. Juni mit 7 Prozent 

Umsatzsteuer angesetzt, die Nächte nach dem 30. Juni mit 

5 Prozent.

Eine richtige Abgrenzung ist vor allem für den Auftragge-

ber beziehungsweise den Rechnungsempfänger wichtig. 

Denn für den Fall, dass der Rechnungssteller einen zu 

hohen Umsatzsteuerbetrag angesetzt hat, kann der Rech-

nungsempfänger selbst zunächst nur den eigentlich gel- 

tenden Umsatzsteuer-Satz bei der Vorsteuer geltend 

machen. Er leistet also beispielsweise 19 Prozent Um-

satzsteuer an den Rechnungssteller, kann aber in der Vor-

steuer nur 16 Prozent gegenüber dem Finanzamt geltend 

machen. Die 3 Prozentpunkte Unterschied kann er sich 

nur nach einer Berichtigung zurückholen.

Für einen Vorsteuerabzug muss allerdings eine korrekte 

Rechnung vorliegen. Bei Miet- oder Leasingrechnungen 

muss also nachträglich eine Anpassung erfolgen.

Unternehmen, die Kassensysteme betreiben, sollten 

außerdem darauf achten, dass sie die entsprechenden 

Anpassungen in ihre Kassensoftware einspielen. Außer-

dem sollte jedes Unternehmen prüfen, inwieweit andere 

EDV-gestützte Systeme wie Waagen, Warenwirtschafts-

systeme oder Programme für die Rechnungserstellung, 

geändert werden müssen.  

Enrico Karl Heim, Finanzökonom, Treuhänder / Steuerberater, Bilanzbuchhalter
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MitteilungenMitteilungen

Die Rechtsanwaltskammer Braunschweig ist Mitglied der 

Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte, einem nicht einge-

tragenen Verein, und gehört ihr seit dem Jahr 1948 an. 

Weitere Mitglieder sind die Rechtsanwaltskammern beim 

BGH, Hamburg und Schleswig-Holstein. Durch diese Mit-

gliedschaft kommt die Rechtsanwaltskammer ihrer gesetz-

lichen Verpflichtung nach, Fürsorge für ihre Mitglieder zu 

betreiben.

Der Jahresbeitrag von 7,00 € pro Kammermitglied, Stand 

am 01.01.2019, für das Jahr 2019 wurde ordnungsgemäß 

bezahlt.

In der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019 unterstützte die 

Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte 43 (Vorjahr 39) 

Kammermitglieder, ehemalige Kammermitglieder, Witwen 

bzw. Kinder im Bezirk ihrer vier Mitgliedskammern mit mo-

natlichen und / oder einmaligen Zahlungen von insgesamt 

40.496,73 € (Vorjahr 56.507,17 €).

Die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte zahlte vom 01.01. 

bis 31.12.2019 an folgende fünf Personen der Rechtsan-

waltskammer Braunschweig insgesamt 5.252,38 € aus:

 

•    1 ehemaliges Kammermitglied,

•    2 Anwaltswitwen, die aus Alters-, Krankheits- oder  

aus ähnlichen Gründen berufsbehindert bzw. berufs-

unfähig sind, erhielten monatliche Beihilfen und/oder 

einmalige Beträge

•    2 Kinder, die minderjährig sind bzw. sich in Ausbildung 

befinden, erhielten monatliche Beihilfen und / oder 

einmalige Beträge.

Gegenüber neun ehemaligen Unterstützten bestehen An-

sprüche aus Rückzahlungsverpflichtungen.

Weihnachtsspendenaktion 2019

Zusätzlich verteilte die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwäl-

te im gesamten Bundesgebiet 236.730,22 € aus der Weih-

nachtspendenaktion 2019 sowie aus dem Restbestand des 

Vorjahres im Rahmen einer allgemeinen Sonderauszahlung 

im Frühjahr 2019.

Hiervon erhielten die Unterstützten aus dem Bereich der 

Rechtsanwaltskammer Braunschweig einen Gesamtbetrag 

in Höhe von 4.630,22 € (Vorjahr: 2.650,00 €).   

Jahresbericht 2019  
für die Rechtsanwaltskammer Braunschweig
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Ein Patentanwalt, der kurz vor Ablauf der dafür maßgeb-

lichen Frist feststellt, dass die Telefax-Übermittlung einer 

Berufungsbegründung in einem Patentnichtigkeitsverfah-

ren wegen nicht von ihm zu vertreten der technischer Pro-

bleme voraussichtlich scheitern wird, ist nicht verpflichtet, 

nach einem Rechtsanwalt zu suchen, der den Versand für 

ihn über das besondere elektronische Anwaltspostfach 

(beA) vornehmen kann.

Anders als zuvor das Oberlandesgericht Dresden und das 

Landgericht Krefeld, die Rechtsanwälte darauf verwiesen 

hatten, dass sie bei einem gestörten Faxversand auf das 

besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) auswei-

chen müssten, hat der 10.Zivilsenat des  BGH einem Paten-

tanwalt Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt, 

der versucht hatte, einen fristgebundenen Schriftsatz ab 

22:40 Uhr des Tages des Fristablaufs an den Senat zu fa-

xen. Von dem 39 Seiten des Schriftsatzes waren nur 35 vor 

Fristablauf eingegangen. Die letzten vier Seiten, die auch 

die Unterschrift des Patentanwalts enthielten, gingen erst 

nach 0:00 Uhr dort ein. Das lag unstreitig nicht am Faxge-

rät des Patentanwalts. Der BGH hat die Entscheidung für 

ein deutliches obiter dictum zur alternativen Nutzung des 

beA genutzt, obwohl Patentanwälte gar kein beA haben. 

Der BGH stellt in der Entscheidung klar, dass Rechts-

anwälte berechtigt sind, die prozessualen Fristen bis zu 

ihrer Grenze auszunutzen. Daher war es auch nicht zu 

beanstanden, dass der Patentanwalt erst um 22:40 Uhr 

des Tages des Fristablaufes versuchte, seine Klage an das 

Gericht zu faxen. Denn unter normalen Umständen wäre 

auch ein 39-seitiges Fax, um diese Uhrzeit abgesendet, 

noch vor Fristablauf beim Gericht eingegangen. 

Bei der Übermittlung per Telefax habe der Versender mit 

der ordnungsgemäßen Nutzung eines funktionsfähigen 

Sendegeräts und der konkreten Eingabe der Empfänger-

nummer das seinerseits erforderliche zur Fristwahrung 

getan, wenn er so rechtzeitig mit der Übermittlung be-

gonnen habe, dass unter normalen Umständen mit ihrem 

Abschluss vor 0:00 Uhr zu rechnen gewesen sei. Das sei 

in der Regel der Fall, wenn eine Übermittlungszeit von 30 

Sekunden pro Seite angesetzt werde, so der BGH unter 

Bezugnahme auf frühere Rechtsprechung. Der sich daraus 

ergebende Wert müsse im Hinblick auf die Möglichkeit ei-

ner anderweitigen Belegung des Empfangsgeräts sowie 

Schwanken der Übertragungsgeschwindigkeiten um einen 

Sicherheitszuschlag von etwa 20 Minuten erhöht werden.

Im Hinblick auf die alternative Benutzung des beA weist 

der BGH  darauf hin, dass nach der Rechtsprechung  die 

Gerichte die Anforderungen an die den Prozessbevoll-

mächtigten im Rahmen des § 233 S. 1 ZPO obliegende 

Sorgfalt nicht überspannen dürften. Es sei deshalb zwei-

felhaft, ob ein Rechtsanwalt, der sich für den Versand 

per Telefax entschieden hat, bei technischen Problemen 

kurz vor Fristablauf einen Übermittlungsversuch über 

das besondere elektronische Anwaltspostfach unter- 

nehmen muss. Dieses Medium stehe zwar gemäß § 31 

Abs. 1 BRAO jedem Rechtsanwalt zur Verfügung. Die rela-

tiv hohe Zahl an Störungsmeldungen, die für dieses System 

veröffentlicht würden, begründeten aber Zweifel daran, 

ob es in seiner derzeitigen Form eine höhere Gewähr für 

eine erfolgreiche Übermittlung kurz vor Fristablauf biete 

als ein Telefaxdienst.   

Rechtsprechung

BGH zu versäumter Frist:  
Bei Faxstörung müssen Rechtsanwälte nicht das beA nutzen

 

BGH, Beschluss vom 28.04.2020,  X ZR 60/19
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Der betroffene Rechtsanwalt hatte in einer zivilrechtlichen 

Angelegenheit vor dem Amtsgericht Nürnberg mehrfach 

auf Zustellungen in sein beA nicht reagiert. In dem anwalts-

gerichtlichen Verfahren wegen des ihm vorgeworfenen 

berufsrechtlichen Verstoßes hatte der Rechtsanwalt ein-

geräumt, bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung 

keine Erstregistrierung im beA vorgenommen zu haben, 

obwohl ihm der Verstoß seit langem bekannt war. 

Das Gericht hat darauf verwiesen, dass die fehlende Erst-

registrierung zu einer erheblichen Gefährdung der Man-

danten des Betroffenen führe, da der Betroffene nicht fest-

stellen könne, dass ihm über beA etwas zugestellt worden 

ist. Derartige Zustellung könnten Fristen enthalten, deren 

Versäumung zu Lasten der Mandanten gehen sodass ein 

erhebliches Gefährdungspotenzial vorliege. Die Verpflich-

tung des Rechtsanwalts zur Erstregistrierung und Abfrage 

der beA-Zustellungen sei bereits mehrfach gerichtlich ent-

schieden worden, unter anderem vom Bundesverfassungs-

gericht und vom BGH.   

Rechtsprechung

Anwaltsgericht Nürnberg:   
Rechtsanwalt ohne beA-Zugang  

erhält Verweis und Geldbuße von 3.000,00 €

Anwaltsgericht Nürnberg, AnwG I -19 / 19
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Die Rechtsanwaltskammer Braunschweig sucht eine Rechtsanwältin / einen Rechtsanwalt,  
für die Leitung einer anwaltlichen Arbeitsgemeinschaft in der 4. Pflichtstation  
oder als Klausurenkursleiter im Rahmen der gezielten Examensvorbereitung 
für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare. 

Grundlagen

Es wäre wünschenswert, wenn Sie Bereitschaft zur Durch-

führung der Unterrichtseinheiten auf elektronischem Weg, 

z.  B. über Microsoft-Teams zeigen würden. Die entspre-

chenden Lizenzen sowie Schulungsmöglichkeiten werden 

durch das Oberlandesgericht Braunschweig zur Verfü-

gung gestellt.

Die einschlägigen Ausbildungsvorschriften sind im NJAG 

sowie in der NJAVO in der Fassung der Jahre 2009/2013 

festgelegt. Diese sowie die Ausbildungspläne unter an-

derem für die allgemeine anwaltliche Ausbildung am Ar-

beitsplatz und in der Arbeitsgemeinschaft sind in der Aus-

bildungsbroschüre „Der Juristische Vorbereitungsdienst 

in Niedersachsen, Stand Juli 2019“ niedergelegt. Die 

Broschüre finden Sie auf der Internet-Seite des Ober-

landesgerichts Braunschweig unter www.oberlandesge-

richt-braunschweig.niedersachsen.de

Aufgaben

Exemplarisch soll hier ausgeführt werden, dass Sie die 

insgesamt sechs Monate dauernde anwaltliche Arbeitsge-

meinschaft gemeinschaftlich leiten werden. Die Arbeitsge-

meinschaft beginnt mit einen fünftätigen Blockseminar I, 

das Sie sich mit einer richterlichen Lehrkraft teilen, wel-

che die Referendarinnen und Referendare an drei Tagen 

ganztätig im „Zwangsvollstreckungsrecht“ unterrichtet. 

Sie sollen an 2 Tagen den Referendaren die Einführung in 

den Anwaltsberuf (die Stellung als Organ der Rechtspfle-

ge, anwaltliche Tätigkeitsfelder, Personalführung, Büroor-

ganisation Zulassungsvoraussetzung usw.) sowie RVG und 

Einführung in das Gebührenrecht vermitteln.

Die anwaltliche Arbeitsgemeinschaft findet in der Regel 

einmal wöchentlich statt. Darüber hinaus sind im Rahmen 

der anwaltlichen Arbeitsgemeinschaft insgesamt vier Auf

sichtsarbeiten anzufertigen, deren Bewertungen in das zu 

erteilende Zeugnis einzubeziehen sind.

Von Ihrer Tätigkeit als Leiterin / Leiter einer anwaltlichen 

Arbeitsgemeinschaft können Sie bis zu 50 % auf anwalt-

liche Dozentinnen und Dozenten übertragen, die diese 

Lehrtätigkeit in ihren jeweiligen Fachgebieten im Rahmen 

Ihrer Arbeitsgemeinschaft wahrnehmen können, ohne 

selbst die Leitung der AG zu übernehmen. Beurteilungs-

beiträge der Dozentinnen und Dozenten über erbrachte 

Leistungen der Referendarinnen und Referendare über-

nehmen Sie für die spätere Zeugniserteilung.

•  Die gezielte Examensvorbereitung findet in der  

1. und  2. Woche des 4. Monats der 4. Pflichtstation 

statt. 

• Je Klausurtyp erfolgt eine Wiederholungseinheit  

 (ZU-, ZG-, A1-, A2-, SR-, VR- und VA-Klausur). 

• Jede Wiederholungseinheit umfasst 12 Stunden. 

•  Die Einteilung ähnelt dem Ergänzungsvorbereitungs-

dienst: 

–  1. Tag: 5 Stunden Unterricht bezogen auf den  

jeweiligen Klausurtyp; 

       –  2. Tag: 5 Stunden Anfertigung der Übungsklausur 

durch die Referendare /innen und  

2 Stunden Besprechung am Nachmittag).

Das LJPA stellt für den Wiederholungsunterricht Merk-

blätter und Musterklausuren zur Verfügung. Die Übungs-

klausuren stellt das LJPA ebenfalls zur Verfügung.

Vergütung

Als Vergütung zahlt Ihnen das Land Niedersachsen ei-

nen Betrag von 22 € je Unterrichtsstunde (45 Minuten). 

Für die Klausuren gewährt das Land Niedersachsen 

einen Einmalbetrag von 55 € für die Ausgabe und Be-

sprechung jeder Klausur sowie einen Betrag von 13 € ⏵ 

Personalien

Leiter einer anwaltlichen Referendar-AG gesucht 
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Personalien

Stellenangebot

 

für die Korrektur jeder einzelnen Klausur. Die Rechtsan-

waltskammer Braunschweig beteiligt sich darüber hin-

aus mit einer eigenen Gebührenregelung an der Vergü-

tung der anwaltlichen Arbeitsgemeinschaftsleiter/innen 

(pro Unterrichtsstunde 35,00 €, Korrektur 20,00 € und 

Besprechung Klausur 90,00 €).

Voraussetzungen

Wenn Sie Interesse an der Übernahme der Leitung einer 

anwaltlichen Arbeitsgemeinschaft haben und die beiden 

Staatsexamina der ersten und zweiten juristischen Staat-

sprüfung mindestens mit dem Ergebnis „befriedigend“ 

abgeschlossen haben, melden Sie sich bitte alsbald beim 

Oberlandesgericht Braunschweig, Referendarabteilung, 

oder der Rechtsanwaltskammer Braunschweig. Es wird 

ausdrücklich auch die Bewerbung von Assessorinnen und 

Assessoren begrüßt, die die zweite juristische Staatsprü-

fung zeitnah abgelegt und ihre berufliche Karriere gerade 

begonnen haben.

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen in der Geschäftsstelle 

der Rechtsanwaltskammer Frau Friedrichs (0531/123 35 13)  

gern zur Verfügung.   

Seit Jahrzehnten gut eingeführte Anwalts- und (lebhafte) Notarpraxis 

im AG-Bezirk Gifhorn sucht 

Nachfolger. 

Zunächst ist an eine berufliche Zusammenarbeit gedacht.

Besonders gut geeignet für junge Anwälte mit Notarzulassung 

oder künftiger Notarzulassung.

Kontakt:

Dr. jur. Alfred Stein

Hindenburgwall 35

29378 Wittingen

Telefon  05831 / 980 00

oder 0171 / 441 71 09

ra@radr-stein.de
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Das Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft 

gGmbH führt derzeit in Kooperation mit dem Netzwerk IQ 

(Integration durch Qualifizierung) eine zweijährige Quali-

fizierungsmaßnahme für ausländische Juristinnen und 

Juristen zur Vorbereitung auf die Externenprüfung zum 

Rechtsanwaltsfachangestellten vor der Rechtsanwalts-

kammer Sachsen-Anhalt durch. 

Dieser Qualifizierungskurs dauert aktuell noch bis 

30. 04. 2021 an. Ab November 2020 ist ein Kurs mit 

gleicher Zielstellung geplant. Alle Teilnehmer verfü-

gen über ein gutes Deutsch-Sprachniveau (mind. B2). 

 

Zur Unterstützung dieser Qualifizierungsmaßnahmen su-

chen wir sofort eine / einen Rechtsanwältin / Rechtsanwalt 

oder eine / einen Rechtsanwaltsfachangestellte / -n, die / 

der das nachfolgende Themengebiet im gesamten Rahmen 

vermitteln kann.

Kosten- und Verfahrensrecht  
(inkl. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz / RVG)

Die Dozententätigkeit sollte idealerweise einen Unter-

richtstag (8 Unterrichtseinheiten) pro Woche umfassen. 

Die Einsatzzeit kann dazu individuell abgesprochen wer-

den.

Für weitere Fragen zur Tätigkeit als Honorardozent / -in 

oder zum vermittelnden Themengebiet erreichen Sie uns 

unter der Telefonnummer 0391/ 623 9130

Wenn Sie an unserer Stellenausschreibung interessiert 

sind, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme ebenfalls 

unter der Rufnummer 0391/ 623 9130 oder unter der 

E-Mail Adresse i.brueckner@ebg.de.

Einsatzsort: Europäisches Bildungswerk gGmbH

Alt Westerhüsen 50, 39122 Magdeburg   

Personalien

Honorardozent für Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d)  
in Magdeburg gesucht
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Veranstaltungen

Young Lawyers Contest 2021 
Wettbewerb für junge Anwälte

Im Februar fand das Finale des Wettbewerbs für junge An-

wälte statt, der Young Lawyers Contest, in dem interna-

tionale Teams eine mündliche Debatte über Grundrechte 

führten, sich im Verhandeln im Gesellschaftsrecht übten 

und einen Moot Court im Bereich Strafrecht abhielten. 

Weitere Informationen über den vergangenen Wettbe-

werb finden Sie auf https://younglawyerscontest.eu/.

Für den Fall, dass einige Ihrer jungen Mitglieder die Chan-

ce verpasst hatten, am letzten Wettbewerb teilzunehmen, 

freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Europä-

ische Rechtsakademie (ERA) eine Neuauflage des Wettbe-

werbs abhalten wird. Dieser wird wieder gemeinsam von 

der ERA und der Warschauer Anwaltskammer ausgerich-

tet und in der Organisation vom CCBE unterstützt und ist 

ebenfalls wieder ko-finanziert durch das Justice Program-

me der Europäischen Union 2014–2020. 

So soll jungen Anwälten es ermöglicht werden, in einem in-

ternationalen Team praktische Fragen des Europarechts zu 

erarbeiten. Junge Anwälte der europäischen Anwaltskam-

mern haben somit die einmalige Gelegenheit, Erfahrungen 

auszutauschen, ihr kritisches Denkvermögen sowie ihre 

Kommunikationsfähigkeiten zu fördern, und wichtige Be-

ziehungen für ihre weitere Karriere zu entwickeln. 

Nach einer der ersten Runde, die schriftlich abgehalten 

wird, folgt ein anderthalbtägiges Event, welches in den 

Tagungsräumen der ERA in Trier abgehalten vom 4. bis 5. 

Februar 2021 abgehalten wird. Auf dem Programm stehen 

hier wieder die Verteidigung der schriftlichen Arbeiten, Ver-

handeln und schließlich mündliche Plädoyers vor einer Jury. 

Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat über die Teilnah-

me, welches zur Anerkennung über die Fortbildung bei 

der jeweiligen Anwaltskammer eingereicht werden kann 

(abhängig von den Regeln der jeweiligen Anwaltskammer) 

und eine Mitgliedschaft in der Friends of ERA Association 

für ein Jahr und die damit verbundenen  Mitgliedervortei-

le. Die Mitglieder der beiden Finalisten-Teams erhalten ei-

nen Gutschein für die Teilnahme an einer ERA-Konferenz 

ihrer Wahl im Jahr 2021. 

Reise- und Unterbringungskosten werden den ausgewähl-

ten Teilnehmern erstattet. Weitere Details über den Wett-

bewerb, die Auswahlprozedur und die Teilnahme können 

der Young Lawyers Contest web site entnommen werden.

  Anmeldungen werden bis zum 1. Juli 2020  

entgegen genommen auf 

https://younglawyerscontest.eu/.

 1/2018
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Veranstaltungen

08.07.2020 Ein Leben ohne Führerschein?

11:30 – 19:00 Uhr Aktuelles zum Verkehrsstrafrecht

Ausgebucht! Referent: Bernd Schöning, Rechtsanwalt,  

 Fachanwalt für Verkehrsrecht, Stadtlohn

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht  

 und Strafrecht

09.09.2020 Familienrecht (Unterhaltsrecht)

13:30 – 19:00 Uhr Referent: Jochen Duderstadt, Rechtsanwalt,  

 Fachanwalt für Familienrecht, Northeim 

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Familienrecht

11.09.2020 (Freitag) Braunschweiger Strafrechtsgespräche

12:00 – 17:30 Uhr * Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht

30.09.2020 Die Teilungsversteigerung als Mittel 

13:30 – 19:00 Uhr der Vermögensauseinandersetzung  

 im Familien- und Erbrecht 

 Referenten: Sandra Pesch, Rechtspflegerin  

 beim AG Düren und  

 Dieter Schüll, Fachbereichsleiter  

 für den nationalen und internationalen Forderungseinzug

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Familien- und Erbrecht

28.10.2020 Fallstricke beim Autokauf – für den Mandanten das Beste 

13:30 – 19:00 Uhr herausholen inklusive Werkstattrecht 2019/2020

Ausgebucht! Referent: Bernd Schöning, Rechtsanwalt,  

 Fachanwalt für Verkehrsrecht, Stadtlohn

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht

30.10.2020 (Freitag) Jahresupdate Arbeitsrecht

12:00 – 17:30 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

 *Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

04.11.2020 Aktuelle Immobilienbesteuerung 2020  |  Teil 1

13:30 – 19:00 Uhr Referent: Rudolf Jung, Dipl. Finanzwirt, Duderstadt

 *  Anerkennung gem. § 15 FAO für Steuerrecht 

 und Miet- und WEG-Recht  ⏵

Auch in den nächsten Monaten bietet die Rechtsan-

waltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und 

Fachanwaltsseminare an. Bitte informieren Sie sich immer 

aktuell auf unserer Internetseite www.rak-braunschweig.

de unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“. 

Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

Seminare  |  Fortbildungen
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*   Anmerkung: Die Angaben zur Anerkennung der Fortbildungsveranstaltungen gem. § 15 FAO  
beziehen sich auf die Anerkennungspraxis der Rechtsanwaltskammer Braunschweig. 

Seminare  |  Fortbildungen

Bitte beachten Sie, dass  
die Seminare ggf. an einem  
anderen Veranstaltungsort  
stattfinden müssen und sich  
dann ggf. die Seminargebühr 

erhöht.

27.11.2020 (Freitag) Braunschweiger Strafrechtsgespräche

12:00 – 17:30 Uhr * Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht  
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Veranstaltungen



 

Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine anlässlich dieser Veranstaltung erhobenen  

personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Organisation der Veranstaltung verwertet werden sowie  

ggf. in einer Teilnehmerliste aufgenommen werden. Eine Weitergabe über diesen Zweck hinaus erfolgt nicht.

Datum  |  Unterschrift

per Fax    0531   12  33  566  
per E-Mail   info@rak-braunschweig.de

Anmeldung

für die Seminare in der Rechtsanwaltskammer Braunschweig
Lessingplatz 1, 38100 Braunschweig

 09.09.2020 Familienrecht (Unterhaltsrecht)

 11.09.2020  Braunschweiger Strafrechtsgespräche

 30.09.2020 Die Teilungsversteigerung (Familien- und Erbrecht)

 30.10.2020 Jahresupdate Arbeitsrecht

 04.11.2020 Aktuelle Immobilienbesteuerung

 27.11.2020 Braunschweiger Strafrechtsgespräche

Name  |  Vorname

Straße

Telefon

Kanzlei

PLZ  |  Wohnort

E-Mail

Veranstaltungen
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Neuer Termin!
Mittwoch, 07.10.2020
Arbeitsvertragliche Wettbewerbsverbote
und das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren

Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent:  Richter am Bundesarbeitsgericht 

  Dr. Hinrich Vogelsang

Tagungsort: Goslar, Hotel Der Achtermann

  Rosentorstraße 20

Zeit: 14.00 –19.30 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,- € zzgl. MwSt

 

Themenübersicht: Arbeitsrechtliche Wettbewerbsverbote: 

nachvertragliche Wettbewerbsverbote, Wettbewerbsbe-

schränkungen im bestehenden Arbeitsverhältnis; Nicht-

zulassungsbeschwerdeverfahren: Zulassungsgründe, An-

forderungen an die Darlegung im Verfahren. 

Neuer Termin!
Samstag, 07.11.2020
10-Stunden-Komplettseminar im Arbeitsrecht  

Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 10 Zeitstunden.

Referenten: Präsident des LAG Niedersachsen  

  Wilhelm Mestwerdt,

   RiArbG Hannover Dr. Steffen Lieske

Tagungsort: Goslar, H+ Hotel Goslar,

  Krugwiese 11a

Zeit: 08.30 –20.00 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 340,- € zzgl. MwSt

Themenübersicht: Vertragsrecht und Bestandsschutz im 

Arbeitsverhältnis. Neue Entwicklungen in der Recht-

sprechung des BAG, LAG sowie des EUGH. Das Seminar 

vermittelt ein umfassendes update der obergerichtlichen 

Rechtsprechung in den praxisrelevanten Fragen des Be-

standsschutzes und des Vertragsrechts im Arbeitsverhält-

nis. Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern in kompak-

ter Form den aktuellen Stand der Rechtsprechung in den 

genannten Kernbereichen des Individualarbeitsrechts zu 

vermitteln. Besprochen werden insbesondere aktuel-

le Entscheidungen zu Kündigung, Befristung, AGG und 

BetrVG sowie den Fragen von Annahmeverzug und Ver-

gütung. 

Mittwoch, 11.11.2020
Aktuelle Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht

Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahme-

bescheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstun-

den.

 

Referent:  VRiOLG Celle Mathias Volker                                                                  

Tagungsort: Goslar, Hotel Der Achtermann

  Rosentorstraße 20

Zeit: 14.00 –19.30 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,- € zzgl. MwSt

 

Einzelne Schwerpunkte werden vom Referenten je nach 

Aktualität gesetzt.

Goslarer Fortbildungstage – 
Seminare für Anwälte in 2020

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet ein umfangreiches  

Seminarskript, Pausenverpflegung sowie  

bei ganztägigen Veranstaltungen ein Mittagessen. 

Seminarleitung: Rechtsanwältin Martina Pfeil

38642 Goslar, Noldeweg 1

Telefon 05321/685775     
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 Mittwoch, 07.10.202 Arbeitsvertragliche Wettbewerbsverbote  200,-  €

 Samstag, 07.11.2020 Arbeitsrecht  340,-  €

 Mittwoch, 11.11.2020 Unterhaltsrecht        200,-  €

Name,  |  Vorname

Straße

Telefon

Beruf  |  Fachanwalt

PLZ  |  Wohnort

E-Mail

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen mit meiner Unterschrift an.  Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstan-

den, dass meine anlässlich dieser Veranstaltung(en) erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der 

Organisation der Veranstaltung verwertet werden sowie ggf. in einer Teilnehmerliste aufgenommen werden. Eine Weiter-

gabe über diesen Zweck hinaus erfolgt nicht.

Datum  |  Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Teilnahmegebühren
Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr zzgl. MwSt 

unmittelbar nach Erhalt der Teilnahmebestätigung/Rech-

nung auf mein Konto, das in der Rechnung angegeben ist. 

Rücktritt
Spätestens bis 10 Tage vor Seminarbeginn können Sie Ihre 

Anmeldung zurücknehmen. Die Stornoerklärung bedarf 

der Schriftform. Ich berechne für eine Stornierung eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro zzgl. Mwst., bei 

Seminaren, die länger als einen Tag gehen, 25% des Teil-

nahmebetrags zzgl. Mwst. Gleiches gilt für Seminare mit 

einer in der  Seminarankündigung angegebenen Teilneh-

merbegrenzung sowie für Komplettseminare für Fachan-

wälte. Wenn Sie den Teilnahmebetrag für ein von Ihnen 

gebuchtes Seminar bereits gezahlt haben, biete ich Ihnen 

ein kostenloses Umbuchen auf ein anderes Seminar im 

laufenden Jahr an. In diesem Falle verzichte ich auf eine 

Bearbeitungsgebühr. Bei nicht rechtzeitiger Absage wird 

der volle Teilnahmebetrag fällig.

Absage von Seminaren 
durch die „Goslarer Fortbildungstage“
Bei Absagen von Seminaren wegen Ausfall des Dozenten 

oder bei zu geringer Teilnehmerzahl oder Verlegung des 

Tagungsortes bin ich bemüht, Ihnen dies rechtzeitig mit-

zuteilen. Muss ich ein Seminar absagen, so erstatte ich 

die bereits gezahlte Teilnahmegebühr in vollem Umfang. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in 

Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von 

meiner Seite oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Begleiten-

de Arbeitsunterlagen gebe ich in der Regel zu Beginn des 

Seminars heraus. Diese werden von den Referenten er-

stellt und von mir zum ausschließlichen Gebrauch für und 

durch den Teilnehmer kopiert. Eine Vervielfältigung oder 

Weitergabe ohne meine Einwilligung ist unzulässig.

Anmeldung 
zu den Seminaren der Goslarer Fortbildungstage

per  Fax  05321   685776 

Veranstaltungen
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RECHTSANWALTSKAMMER 
für den Oberlandesgerichtsbezirk  
Braunschweig – Körperschaft  
des öffentlichen Rechts

Lessingplatz 1
38100 Braunschweig

Telefon 0531 1 23 35 0
Fax 0531 1 23 35 66
 info@rak-braunschweig.de
www.rak-braunschweig.de
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